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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur
1 Thlr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Inſerate für den Courier werden an2 genommen: Jn Leipzig in derC r O n r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerfitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

N 130. Halle, Dienstag den S. Juni 1847.
Hierzu eine Beilage.
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Bekanntmachung.Die am 1. Juli d. J. faällig werdenden Zinſen der Staats
Schuldſcheine können, gegen Ablieferung des erſten Coupons der
Series vom 14. d. M. ab bei der Staatsſchulden Tilgungs
Kaſſe hierſelbſt, Taubenſtraße Nr. 30, in den Wochentagen von
95bis 1 Uh. Vormittags, in Empfang genommen werden.

Es wird dies mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die
zu realiſirenden Coupons, den bereits früher ergangenen Beſtimmun-
gen zufolge, nach den Apoints geordnet und von einem die Stückzahl
und den Geldbetrag enthaltenden aufſummirten Verzeichniſſe begleitet
ſein müſſen.

Berlin, den 2. Juni 1847.
Haupt Verwaltung der Staatsſchulden.

Rother. von Berger. Natan. Köhler. Knoblauch.

Monats Ueb erſicht der preußiſchen Bank,
gemäß 8. 99 der Bank Ordnung vom 5. October 1846.

Activa.1) Gepraägtes Geld und Barren
2) Kaſſen Anweiſungen
3) WechſelBeſtaände
4) Lombard Darlehne
5) Staats-Papiere, verſchiedene Forderungen und

14,084,900 Thlr.
1 „757 „900

15,268,400
10,177,600

Activa 13,077,200Paſſiva.6) Banknoten im Umlauf 11,332,900
7) Depoſiten Kapitalien 24,394,4008) Darlehne des Staats in Kaſſen Anweiſungen

(nach Ruckzahlung von 2,500,000 Thlr. efr.
g. 29 der Bank Ordnung vom 5. Octo-
ber 1846).

9) Guthaben von Staatskaſſen, Jnſtituten und
Privat Perſonen, mit Einſchluß des Giro-

Verkehrs.Berlin, den 31. Mai 1847.
Königl. preuß. Haupt BankDirectorium.

3,500,000

5,638,600

ez.) v. Lamprecht. Witt. Reichenbach. Meyen.(ger hreg Schmidt.

Deutſchland.
Berlin, d. 6. Juni. Se. Excellenz der General

Lieutenant, Chef der Land-Gendarmerie und Kommandant
von Berlin, von Ditfurth, iſt nach Dankerſen in der

Grafſchaft Schaumburg von hier abgereiſt.

Berlin. Jn der Sitzung der Drei-Stände-Ku-
rie am 31. Mai ergriff zuerſt Graf von Renard das

Wort. Er legte ein, Amendement vor, mit dem er eine moög-
lichſt einſtimmige Beſchlußnahme der Kurie bezweckte. Das
Amendement lautete: Diejenigen Petitionsanträage, welche
zum Zweck der Abänderung des Geſetzes vom 3. Febr. d. J.
beſchloſſen werden mochten in der Art und Weiſe zu for-
muliren, daß Se. Majeſtät der König allerunterthanigſt
gebeten werde desfallſige Propoſitionen dem nächſten durch
die Allerhochſte Botſchaft vom 22. v. M. innerhalb 4 Jah-
ren zugeſicherten Vereinigten Landtage vorlegen zu laſſen.

Hierauf ergriff der Burgermeiſter Sperling aus Ko
nigsberg das Wort:

Die Gnade, hochverehrte Herren, iſt eine Schweſter der
Gerechtigkeit. Sie iſt aber die Jungere von Beiden, ſie kann
ſich nur da geltend machen wo letztere nicht hinreicht ſie darf
nur da in Anſpruch genommen werden, wo dieſe nicht mehr in
Anſpruch genommen werden kann. Die Gerechtigkeit iſt die erſte
Bedingung jedes geſellſchaftlichen Zuſtandes ſie iſt der Grund
pfeiler des Staats Verbandes. Dieſes ſagt uns unſer Bewußt-
ſein. Dies iſt die Ueberzeugung des Volkes. Darum das
dumpfe allgemeine Schweigen bei dem Erſcheinen der Verord
nungen vom 3. Februar, weil das Volk dieſelben mit der Ge
rechtigkeit, der höchſten Zierde unſerer Krone, nicht durchweg
vereinbart fand. Darum das allgemeine Mißbehagen weil das
Volk ſich durch dieſe Verordnungen in weſentlichen Rechten ſei
ner Stande verletzt fuhlte. Wir, meine Herren, ſind berufen,
dieſe Mißſtimmung zu heben, eine Verſtändigung zwiſchen der Krone
und dem Volke herbeizuführen! ein heiliger Beruf den wir
zu erfullen der wichtigſte Akt, den wir zu vollziehen haben. Es
iſt uns dazu der Weg der Petition eröffnet. Gehöre ich nun
auch zu den 137, welche die bekannte Erklarung uber die Diffe
renz zwiſchen den neuen und den alten Geſetzen unterſchrieben
haben weil ich glaubte, daß ſolche ein hinreichendes Mittel ſein
wuürde, jene Verſtändigung herbeizuführen, ſo bin ich doch jetzt
weit entfernt, mich gegen die Petitionen zu erklären. Es wird
nur darauf ankommen, worauf ſie gerichtet und wie ſie werden
motivirt werden. Wie ich ſchon angedeutet habe muüſſen wir
uns an die Gerechtigkeit der Krone wenden. Jhr dürfen wir
aber nur mit Rechtsgruunden nahen. Hierzu ſind wir verpflichtet,

Wir könnenweil wir es uns in der Adreſſe vorbehalten haben.



es thun, weil Se. Majfeſtät der König es nach Seiner Bot-
ſchaft erwartet. Es iſt Sein Allerhöchſter Wille, daß wir es thun.

Die Abtheilung verweiſt uns außerdem auf die Nothwen-
digkeit und Nüutzlichkeit. Wenn wir vorher den Rechtspunkt be-
richtigt, es ausgeführt haben daß das, um was wir bitten, uns
von Rechts wegen zukommt, ſo läßt ſich nichts dagegen erinnern,
daß wir auch die Nothwendigkeit und Nützlichkeit als Huülfs
Argumente anführen. Verſteht es ſich doch von ſelbſt, daß wir
nicht um den Genuß eines Rechtes bitten werden wenn wir
nicht die Ueberzeugung haben daß es uns nothwendig und nutz
lich iſt. Sollten wir uns aber allein auf die Nothwendigkeit
und Nützlichkeit ſtuzen wollen ſo ware es bedenklich. Dann
träten uns die Worte Sr. Majeſtät entgegen daß Allerhoöchſtſie
Sich zu neuen Gewährungen in Bezug auf die ſtandiſche Ver-
faſſung nicht drängen laſſen wollen. Dann würden wir dem
Königlichen Willen entgegenhandeln. Es wäre dann noch etwas
Anderes zu bedenken. Der Weg der Petition, den die Verord
nung vom 3. Februar uns vorgezeichnet hat, iſt uns noch neu
und unbekannt. Wir wiſſen noch nicht, ob und inwieweit auf
demſelben die Petitionen zu ihrem Ziele gelangen. Gründen wir
nun eine Petition allein auf die Nothwendigkeit und Nutzlichkeit,
und wird ſie, mit dieſen Motiven allein ausgeruſtet, in der
Herren Kurie verworfen, ſo gerathen wir und unſere Kommits-
tenten in eine noch ungünſtigere Lage, als in welcher wir uns
ſchon jetzt befinden.

Wir geben der Regierung geradezu einen Grund hin, uns
das was wir erbitten, nicht zu gewähren. Wir binden ſie
gewiſſermaßen aus freier Bewegung, dies zu thun. Alles zu-
ſammen führt uns dahin, daß wir die Petitions-Anträge, von
denen jetzt die Rede iſt, an Se. Majeſtät nur dann richten kon
nen wenn wir ſie rechtlich begruunden, jede Petition aber fallen
laſſen müſſen wenn ſie allein auf der Nothwendigkeit und Nutz
lichkeit baſirt werden ſoll.

Nach Voranſchickung deſſen gehe ich zur Erörterung der bei-
den Fragen uüber, die uns jetzt vorliegen.

Die erſte betrifft die Periodizität des Landtags. Hier trete ich,
ich bedaure, es iſt der einzige Punkt, in dem ich es kann, der An
ſicht des Herrn Juſtiz- Miniſters bei, der vorgeſtern geſprochen
hat daß es nicht ganz erklärlich iſt, wie die Abtheilung zu dem
Schluſſe kommen konnte, daß durch das Geſetz vom Jahre 1820
zwar die Wiederkehr- des Landtags überhaupt aber nicht die all
jährliche Wiederkehr deſſelben begründet ſei, denn in denſelben
Worten aus denen ſie die Wiederkehr im Allgemeinen herleiten
will, iſt es auch ausgedrückt, daß die Wiederkehr alljährlich ſtatt
finden ſoll. Sie beruft ſich auf die Provinzial- Landtage welche
ihre Functionen fortwährend ausüben ſollen, ohne alljährlich ver-
ſammelt zu ſein. Jch muß bekennen, ein ſolcher Fall, der hier in
Vergleich kommen könnte, iſt mir nicht bekannt. Manchem von
uns ſchwebt vielleicht noch die Anſicht des Königl. Kommiſſars
vor, die vor einiger Zeit hier geäußert iſt, daß nämlich die Worte
des Geſetzes zunächſt auf die Staatsſchulden- Kommiſſion zu bezie
hen ſeien und dieſe jährlich die Rechnung legen könne, ohne daß
der Vereinigte Landtag da ſei. Jndeſſen iſt dieſe Anſicht, ſo richtig
ſie im Allgemeinen iſt, den Worten des Geſetzes nicht entſprechend.
Dieſe gehen ganz beſtimmt dahin, daß der reichsſtändiſchen
Verſammlung die Rechnung gelegt werden ſolle ihr ſoll ſie
gelegt werden ihr kann ſie aber nicht jährlich gelegt werden, wenn
ſie ſelbſt nicht jährlich einberufen wird und exiſtent iſt. Eine neue
Anſicht hat in dieſer Beziehung endlich der Herr Juſtiz- Miniſter
aufgeſtellt. Er meint, daß in den gedachten Worten des Geſetzes
nur eine Verpflichtung gegen die Staats Gläubiger zu überneh
men beabſichtigt und eine ſolche auch nur übernommen ſei. Aber,
meine Herren, gegen Gläubiger übernimmt man Verbindlichkeiten
nur ſo lange, als mit ihnen kontrahirt wird. Jm Jahre 1820
hatte der Staat bereits mit ſeinen Gläubigern kontrahirt, daher

durfte gegen ſie der Staat nicht mehr ſich verpflichten gegen die
Gläubiger war es nicht nöthig, daß der Geſetzgeber im Geſetze vom
17. Januar 1820 Art. 2 ſich dahin ausſprach:

„Wir erklären dieſen Staatsſchulden- Etat auf immer für ge-
ſchloſſen. Ueber die darin angegebene Summe hinaus darf kein
Staatsſchuldſchein oder irgend ein anderes Staatsſchulden-Doku-
ment ausgeſtellt werden. Sollte der Staat künftighin zu
ſeiner Erhaltung oder zur Förderung des allgemeinen Beſten in
die Nothwendigkeit kommen, zur Aufnahme eines neuen Darle-
hens zu ſchreiten, ſo kann ſolches nur mit Zuziehung
und unter Mitgarantie der künftigen reichsſtän-
diſchen Verſammlung geſchehen.“

Jm Jnktereſſe der damaligen Gläubiger wäre es vielmehr hin
reichend geweſen wenn durch das Geſetz ausgeſprochen wäre daß
die damals ſchon vorhandenen den Vorzug vor allen neuen Gläu-
bigern haben ſollten. Die Verordnung iſt ein Geſetz durch das
Geſetz ſprach der Geſetzgeber zum Volke. So wie der Staats-
rath, deſſen ebenfalls in Beziehung auf die Rechnungslegung ge-
dacht iſt, ſich für verpflichtet und berechtigt halten mußte, die
Rechnungslegung von der Staatsſchulden- Kommiſſion jährlich zu
fordern, eben ſo muß jetzt der Vereinigte Landrag als reichsſtän-
diſche Verſammlung ſich verpflichtet und berechtigt fühlen, dieſe
Rechnungslegung jährlich zu fordern. Er kann dies nur, wenn
er ſelbſt jährlich exiſtirt. Daher folgt es aus dem Geſetze, daß er
jährlich zuſammenzuberufen iſt.

Was die zweite Frage anbetrifft, ob die Schöpfung des ſtän-
diſchen Ausſchuſſes und der ſtändiſchen Deputation mit den frü-
heren Geſetzen in Einklang zu bringen iſt, ſo hat, der Landtag
bereits in ſeiner Adreſſe erklärt und iſt nach allen bisherigen Ver
handlungen als feſtſtehend anzunehmen daß er die reichsſtändiſche
Verſammlung iſt, deren in früheren Geſetzen Erwähnung geſchehen.
Dies vorausgeſetzt aber,
Ausſchuß und die Deputation neben ihm exiſtiren könne, wenn
ſie ebenfalls den Charakter der reichsſtändiſchen Verſammlung ha-
ben ſollen.

Es widerſpricht dies dem Begriffe einer ſolchen Verfammlung.
Bei der Coexiſtenz mehrerer ſolcher Verſammlungen würde die eine
die andere aufheben. Der Herr Juſtiz- Miniſter hat ſelbſt kein
Argument zur Entkräftung dieſer von der Abtheilung ſchon auf-
geſtellten Anſicht vorzubringen vermocht. Er hat uns allein auf
die ſtädtiſche Verfaſſung hingewieſen. Aber ſo weit ich um mich
blicke, nirgend finde ich ein Beiſpiel, welches ihn zu unterſtützen
geeignet wäre, überall iſt nur ein Körper da, ſei es der Magiſtrat
oder der Gemeinde -Rath, welcher die Gemeinde nach außen hin
vertritt, der ihre politiſche Function ausübt. Es wäre möglich,
daß der Herr Miniſter an die einzelnen Deputationen und Kom-
miſſionen gedacht, die in der Städte- Verwaltung vorkommen
jedoch haben dieſe ein ganz anderes Gebiet der Wirkſamkeit, als
ein politiſches. Sie ſind dem Magiſtrate ſubordinirt, ihm ver-
antwortlich.

Dies Kriterium fehlt bei dem ſtändiſchen Ausſchuß und der
Staatsſchulden Oeputation dem Vereinigten Landtage gegenüber.
Jch müßte daher, ſchon aus dieſem erſten Grunde die in Rede
ſtehende Frage verneinen. Es führt mich aber noch ein zweiter
Grund dazu, der poſitive Buchſtabe des Geſetzes. Es iſt in den
früheren Geſetzen immer nur an eine reichsſtändiſche Verſammlung,
an eine Verſammlung der Vereinigten Stände gedacht. Der
Herr Miniſter beruft ſich auf die Dispoſition des Geſetzes vom
Jahre 1823. Er räumt ein, daß bei deſſen Emanirung nicht
im Sinne geweſen iſt, mehrere reichsſtändiſche Verſammlungen
neben einander hinzuſtellen, daß aber der Wortlaut dieſes Geſetzes,
das Wann und Wie, die allgemeine ſtändiſche Verſammlung
aus den Provinzial Ständen hervorgehen ſollen, ſo allgemein ſei,
daß der Geſetzzeber durch dieſelben ſich durchaus nicht habe verhin

iſt es nicht möglich, daß der ſtändiſche
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Dieſe Anſicht würde ich nur dann einigermaßen haltbar fin
den, wenn das Geſetz vom Jahre 1823 allein da ſtände, daſſelbe
ſteht aber in nothwendiger Verbindung mit früheren Geſetzen,
namentlich mit den Geſetzen vom 22. Mai 1815 und vom 17.
Januar 1820. Jndem es den Begriff der ſtändiſchen Verſamm-
lung nicht auseinanderſetzte und anders beſtimmte, ließ daſſelbe es
in Beziehung darauf bei der Beſtimmung der früheren Geſetze
Jn letzteren Geſetzen iſt nur von einer Central-Verſammlung die
Rede, das Wie des Geſetzes von 1823 kann ſich daher auch nur
auf die Organiſation dieſer einen Verſammlung beziehen.

mehrere dergleichen Verſammlungen neben

Das Reſultat meiner ganzen Betrachtung geht alſo dahin,
daß denjenigen Mitgliedern der Abtheilung beigeſtimmt werden
muß, welche dafür ſentirt haben, daß Sr. Majeſtät dem Könige
ehrfurchtsvoll vorgeſtellt werde, daß die Beſtimmungen der Ver
ordnungen vom 3. Februar über den ſtändiſchen Ausſchuß und die
ſtändiſche Deputation mit der früheren Geſetzgebung nicht in Ein
klang zu bringen ſeien, und daß Allerhöchſtderfelbe auf Grund der
letzteren gebeten werde, den Vereinigten Landtag jährlich Allergnä
digſt einzuberufen.

Jn einer längern Rede hob Graf von Helldorf
hervor daß das Gutachten die Rechtsgrunde, welche fur
die ältern Rechte ſprechen, den Nutzlichkeits- und Noth-
wendigkeitsgruünden nachgeſetzt habe. Er machte daranf
aufmerkſam, daß die dem Gutachten beigedruckte Petition
des Abgeordneten, Kriminalrath Grabow aus Prenzlau,
die Grunde, welche fur die in der Geſetzgebung vom 3. Fe-
bruar unberuückſichtigt gebliebenen Rechte des Landes ſpre-
chen, ausführlich und erſchöpfend entwickelt habe. Dieſe
Grunde hätten in dem Vortrage des Juſtizminiſters von
Savigny in keiner Beziehung eine Widerlegung gefunden.
Der Redner verwahrte ſich dagegen, daß man glauben
konnte, wenn er zur Anerkennung jener aältern Landesrechte
den Weg der Petition betrete, er nun auch auf die zuſtän-

digen Rechte verzichte. „Jch betrete* ſagt er dieſen Weg
der Berathung der Petitionen, aus dem Grunde, wie ich
glaube, mit voller Gewiſſensfreiheit, weil den Staänden zur

Zeit nach unſerm Staatsrecht und der Allerhochſten Bot-
ſchaft kein andrer Weg moglich und zugelaſſen iſt, und bin
ich des Dafurhaltens daß durch die Form der Nachſuchung
eines Rechts das Recht ſelbſt nicht verloren gehen kann,

auch daraus eine Abgabe deſſelben nicht zu folgern iſt.
Der Abg. Dittrich aus Reinerz ſprach ſich gegen das vom

Grafen Renard geſtellte Amendement aus deſſen Annahme

ſtändiſchen Lebensfrage nur verſchiebe.
die Ungewißheit nur verlängere und die Entſcheidung einer

Jn dem übrigen
Theile ſeiner Rede erhob er gegen die Beweisführung von
Savignys nicht unerheblichen Widerſpruch, und ſchließlich
ſtimmte er fur zweijährige Periodicitaät. Jn ſeiner mit ge-
muthlichen Reflexionen angefullten Rede ermahnte der bran-

denburgiſche Abgeordnete Geheime Reg.-Rath von Wer-
deck die Kurie zur Eintracht mit der Krone, und um dieſe
Eintracht zu erlangen, ſollte die Kurie den Rechten entſagen,

welche das Land ſeit 1810 beſitzt, ſich doch wieder erbitten,
aber nicht als Rechte von Rechtswegen, ſondern als Gna-
denverleihen.
begeben, auf den das Land durch die Geſetzgebung ſeit 1810
geſtellt iſt.
haftigkeit und Unhaltbarkeit der paraänetiſchen Sentenzen

Man moge ſich doch von dem Boden weg-

Nachdem Graf von Schwerin die Unſtatt-

des vorherigen Sprechers aufgezeigt und ſich gegen die Mei-
nung verwahrt hatte, als gäbe es eine beſondere Parthei
mit dem ſpecifiſchen Vorzuge, allein die Macht und Ehre

n ſei, der Krone zu ſchirmen: wandte er ſich zur Rede des Mi-
niſters von Savigny und erklarte:

Meine Ueberzeugung iſt noch dieſelbe geblieben und ſie
muß wahrlich ſehr tief gewurzelt ſein, wenn ſie ſich einer ſol-
chen Autorität gegenüber nicht erſchüttern läßt. Daher, meine
Herren, halte ich daran feſt in dem vollen Bewußtſein des
feierlichen Jac, welches ich Sr. Majeſtät dem Könige am
Tage der Erbhuldigung auf die Frage zugerufen habe: Wol-
len Sie mir mit rechter deutſcher Treue helfen, Preußen zu
erhalten, wie es iſt Jn dem vollen Bewußtſein deſſen ſpre
che ich es aus: Das Recht des preußiſchen Volkes iſt durch
mehrere Beſtimmungen der Verordnungen vom 3. Febr. d. J.
weſentlich alterirt. Die Räthe der Krone, die dazu gerathen
haben haben der Krone nicht das Richtige gerathen, und eben
weil ich das Patent vom 3. Februar als die edle Gabe eines
wahrhaft Königlichen Entſchluſſes betrachte, weil ich wünſche
daß das ganze Volk mit Verehrung und Liebe dieſes große Ge
ſchenk anerkenne und pflege, darum halte ich mich verpflichtet
in Ehrfurcht hinzutreten und zu ſagen: Herr, ſo ſehe ich die
Sache an, und ich glaube, daß das Volk mit mir die Sache
ſo anſieht, alſo prüfe dieſe Anſicht und entſcheide Dich danach.
Wohl weiß ich, daß der Beſchluß, den wir faſſen wollen, wich
tig iſt, und es würde nicht nur Leichtſinn, ſondern Frevel ſein,
ihn unüberlegt zu faſſen und unüberlegt ein ſolches Wort zu
ſprechen. Aber ich glaube, wir haben Zeit gehabt, die Sache
zu prüfen und zu erörtern; es iſt das Patent bereits durch da s
Läuterungs- Feuer der öffentlichen Meinung hindurchgegangen
ſehen wir uns um auf dem Katheder der Wiſſenſchaft, ſehen
wir uns um unter den Männern der Praxis, unter dem Volke
mit geſundem Sinn, wo finden dieſe Beſtimmungen des Pa-
tents ihre Vertheidiger? Jch habe nur wenige gefunden, und
meine Ueberzeugung hat darin ihre Beſtätigung erhalten. Aber,
meine Herren, ich fürchte auch nicht, ſondern ich hoffe, daß
der freie Ausdruck unſerer Meinung eine gnädige Aufnahme vor
unſerem Königlichen Herrn finden wird, die Anker meiner Hoff-
nung ruhen feſt und ſicher in der großen Seele unſeres König-
lichen Herrn. Ja, meine Herren, die Nebel, die an dem poli
tiſchen Horizonte Preußens ſich noch zeigen, ſie werden ver-
ſchwinden vor der hellen Sonne des Rechts und der Wahrheit.
Der 3. Febr. wird das werden, was er nach der großen Jdee
des Königs werden ſollte, der Geburtstag eines neuen, eines
freien Preußen eines Preußen, wie es ſeit länger als einem
Menſchenalter das Volk erſehnt und das Ausland gefürchtet,
eines Preußen, wie es jene großen Staatsmänner, auf die
unſere Enkel noch ſtolz ſein werden, wollten: der Stein, Har-
denberg, Humboldt, Beyme, Boyen und Scharnhorſt, und dem
ſie, unter der Aegide des Heldenkönigs, der jetzt zu ſeinen Vä-
tern verſammelt iſt, die Wege geebnet haben. Eines Preußen,
das, geführt von dem kühnen Fluge des hohenzollernſchen Ad
lers, der der Sonne nicht weicht, Deutſchland vorangeht in
Allem, was edel und gut und groß iſt, des Preußen, welches,
wenn auch nur von 16 Millionen Menſchen bewohnt, in dem
hohen Sinne ſeiner Fürſten und dem immer freier und kräfti-
ger ſich entwickelnden Nationalbewußtſein eine Macht beſitzt,
welche es befähigt, ſein entſcheidendes Gewicht in die Wagſchale
zu legen, auf der die Geſchicke Europa's gewogen werden. Des
Preußen, deſſen Söhne von Oſten und Weſten von dem Fuße
des Rieſengebirges bis zu den Oſtſeegeſtaden, wenn das Vater
land in Gefahr iſt, ſich um den Thron ſchaaren, dem Throne,
der auf der Liebe des Volkes ſicherer ruht, als auf diamante-
nen Säulen. (Bravo!)

Der Abg. von der Heydt unterwarf die miniſterielle
Rede folgender Pruüfung:

Wenn der Herr Juſtiz- Miniſter in dem vorgeſtern gehalte
nen Vortrage geſagt hat, daß die dem Vereinigten Landtage zu-
ſtehenden Rechte nicht durch Beſchlußnahme feäeſtzüſetzen ſeien, ſo
hat der Herr Miniſter wohl nur ſagen wollen, daß nicht durch



bloße Beſchlußnahme der Verſammlung die Ausübung weiterer
Rechte, als ſolche, wie ſie das Patent vom Z. Februar gewährt
hat, herbeigeführt werden können. Die Abſicht des Herrn Mi-
niſters wird nicht dahin gegangen ſein, die Verſammlung über
den innezuhaltenden Weg ihrer Verhandlung zu belehren, oder
ihr das Recht der Beſchlußnahme inſoweit abzuſprechen, als es
nothwendig iſt, um ſich über den Mangel an Uebereinſtimmung
klar zu werden.

Der Herr Juſtiz- Miniſter gelangt nach einer ſehr kunſtrei-
chen Rechts-Deduktion zu dem Geſtändniſſe, daß die früheren
Geſetze wohl die Erwartungen haben erregen können, daß jähr-
lich eine größere Verſammlung einberufen werden müſſe, und
zwar eine einzige reichsſtändiſche Verſammlung. Nur fügt der
Herr Miniſter hinzu: zwiſchen einer ſolchen Erwartung und ei-
nem verliehenen Rechte iſt ein großer Unterſchied. Es mag
dieſe Ausführung, juriſtiſch betrachtet, ein Meiſterſtück ſein,
darüber mögen Männer von Fach urtheilen. Die Verſammlung
aber wird ſich ihre eigene Anſchauung bilden. Was mich an-
langt, ſo habe ich mich nicht überzeugen können, daß die An
ſicht, es ſei ein Rechts-Anſpruch vorhanden, eine irrige ſei, im
Gegentheil habe ich mich nur in dieſer Anſicht geſtärkt fühlen
können. Bleiben wir bei dem Zugeſtändniß des Herrn Juſtiz--
Miniſters ſtehen. Was iſt die Folgerung Wenn die früheren
Geſetze zu der Erwartung berechtigen, daß alljährlich eine reichs-
ſtändiſche Verſammlung berufen werden müſſe, ſo iſt eine un
mittelbare Folgerung die, daß dann die Erwartungen, zu wel
chen die früheren Geſetze berechtigen, bis heute nicht in Erfül-
lung gegangen ſind. Wenn nun der Herr Miniſter einen gro-
ßen Unterſchied darin findet, daß die Geſetze nicht mit ausdrück-
lichen Worten die Rechte verleihen zu welchen die Geſetze wohl
eine Erwartung haben erregen können ſo docirt der Herr Mi-
niſter an einer anderen Stelle ſeines Vortrags, daß bei der Er
klärung der Geſetze der Sinn, oder wie es ausgedrückt iſt, der
Gedanke maßzgebend ſein ſoll, den der Geſetzgeber hat hineinle-
gen wollen.

Daß es bei Erklärung der Geſetze mehr auf den Sinn, als
auf den Buchſtaben ankomme, darin ſtimmen alle Geſetzgebun
gen überein. Das Allgemeine Landrecht beſtimmt dies ausdrück-
lich und fügt hinzu, daß, wo der Sinn zweifelhaft ſei, er doch
immer ſo genommen werden müſſe, daß er eine Wirkung habe.
Der Sinn und die Abſicht des Geſetzgebers können nicht zwei-
felhaft ſein. Der Herr Miniſter hat den Sinn der Geſetze ſelbſt
durch ſein Zugeſtändniß anerkannt. Wenn nun aber die in dem
Geſetze vom 17. Januar 1820 ausgeſprochene Abſicht der Un-
terordnung des Staats Schuldenweſens unter die Reichsſtände,
ſo wie der Anordnung einer alljährlichen Rechnungslegung eine
Wirkung haben ſoll, ſo muß doch die Periodizität feſtſtehen.
Denn wollte man annehmen, es könne die reichsſtändiſche Ver-
ſammlung erſt in fünf, zehn oder zwanzig Jahren zuſammen
berufen werden, ſo würde die Abſicht unmöglich zu erreichen
ein.ß Jn einem Punkte ſtimme ich dem Herrn Juſtiz- Miniſter

bei, nämlich darin, daß, wenn ein Rechtspunkt auf die Perio-
dizität beſteht, dann auch ein Rechts Anſpruch auf alljährliche
Einberufung feſtſtehe. Jch habe in der Abtheilung in dieſem
Sinne geſtimmt, aber als ich dabei in der Minorität blieb,
habe ich auch bei der zweiten Frageſtellung die Frage mit Ja
beantwortet, weil ich eine Einberufung in ſo kurzen regelmäßi-
gen Friſten, die eine Ausführung der Beſtimmungen des Ge-
ſetzes vom 17. Januar 1820 möglich machen für mich nicht
anders als eine jährliche interpretiren können.

Das Volk, meine Herren, hat keine Rechtswiſſenſchaft ſtu
dirt, es liebt keine kunſtreichen Rechtsdeduktionen. Das Volk
verſteht die Geſetze nach dem einfach verſtändlichen Sinne. Uns
aber, die wir berufen ſind, die Rechte der Stände, die Rechte
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des Volkes zu wahren, uns liegt, meines Erachtens, die Pflicht
ob, uns nicht irre machen zu laſſen durch kunſtreiche Deduktio
nen, ſondern feſtzuhalten an den Rechten, welche dem Lande
und den Ständen nach dem gewöhnlichen Wortſinn aus den
Geſetzen erworben ſind. Dieſe Rechte ſind mit überzeugender
Klarheit, ſo weit ſie nicht in der Verordnung vom Z. Februar
enthalten ſind, ausgeſprochen in der mehrbeſprochenen Erklärung
der 138. Jch ſchließe mich dieſer Ausführung an. Man könnte
verſchiedener Anſicht ſein über die Form, die Zeit der Einbrin-
gung und über das daran zu knüpfende Verfahren. Aber die
überwiegende Mehrheit der Verſammlung wird ſich zu derſelben
Ueberzeugung bekennen müſſen.

Es iſt von dem Herrn Juſtiz- Miniſter angeführt worden, daß
der Artikel 13 vom 17. Januar 1820 wohl nur eine Verpflich-
tung gegen die Staatsgläubiger habe eingehen wollen. Dieſe Be
hauptungiſt, wennich nicht irre, ſchon einmal von der Miniſterbank
ausgeſprochen worden aber ich habe nicht geglaubt daß der Herr
Juſtiz- Miniſter ſie aufnehmen würde. Hieße es in dieſem Ar
tikel, ſo lange, bis die damaligen Staatsgläubiger befriedigt ſein
würden, ſolle die Rechnungs-Ablegung an die Reichsſtände er
folgen, ſo hätte ſich vielleicht eher ein Grund, aber auch nur
ein ſchwacher Grund für eine ſolche Behauptung finden laſſen.
Wenn aber der Herr Juſtiz- Miniſter den wahren Sinn dieſer
Beſtimmung erforſchen wollte, warum hat er den Eingang des
Geſetzes unbeachtet gelaſſen, worin es ausgedrückt iſt, daß nicht
bloß der Wille, den Staatsgläubigern gerecht zu werden ſon-
dern was dieſem und mit Recht vorgeſetzt iſt, die Ab
ſicht nun, das Vertrauen zum Staate und zu ſeiner Verwal
tung zu befeſtigen, dem Geſetze als Motive vorgewaltet haben.
Warum hat der Herr Juſtiz- Miniſter wiederum dieſen Eingang
nicht in Verbindung geſetzt mit dem Geſetze vom 27. Oktober
1810, auf welches ausdrücklich darin verwieſen iſt, und in die
ſem Geſetze heißt es ja ausdrücklich:

„„Wir werden übrigens Unſere ſtete und größte Sorgfalt dar
auf richten, durch jede nothwendige und heilſame Einrichtung
in politiſcher und finanzieller Hinſicht Unſeren Uns ſo ſehr
am Herzen liegenden Hauptzweck, das Wohl Unſerer ge-
treuen Unterthanen herzuſtellen, möglichſt zu befördern.
Zu dem Ende ſoll auch die nächſte Möglichkeit ergriffen wer
den, das Münzweſen auf einen feſten Fuß zu ſetzen, ſo wie
Wir Uns vorbehalten, der Nation eine zweckmäßig
eingerichtete Repräſentation, ſowohl in den Pro-
vinzen, als für das Ganze zu geben, deren Rath
Wir gern benutzen und in der Wir nach Unſeren lan-
desväterlichen Geſinnungen gern Unſeren getreuen Un-
terthanen die Ueberzeugung fortwährend geben
werden, daß der Zuſtand des Staats und der Fi-
nanzen ſich beſſere, und daß die Opfer, welche zu dem
Ende gebracht werden, nicht vergeblich ſind. So wird
ſich das Band der Liebe und des Vertrauens zwiſchen Uns
und Unſerem treuen Volk immer feſter knüpfen.

Der Herr Juſtiz- Miniſter ſagt nun noch, daß die jährliche
Rechnungslegung um deswillen nicht der jährlichen Einberufung
der reichsſtändiſchen Verſammlung bedürfe, weil es ſich ja nur
um ein bloßes Gutachten handle, und dafür ſei die Deputation
ganz genügend. Anders ſei es, wenn es ſich um einen wichtl
geren, um einen gefährlich bindenden Akt handle. Es handle
ſich aber darum nicht, ſondern nur um ein Gutachten, ſonſt
hätte wohl ein Einwand gegen die Rechtsgültigkeit erhoben wer
den können. Leider beſchränkt ſich die Wirkſamkeit der Stände
in den meiſten Fällen noch auf ein Gutachten. Wenn aber
von Seiten der Miniſter-Bank ein ſo geringer Werth darauf
gelegt wird, welchen Werth ſollen wir dann darauf legen Mich
wird dies beſtimmen, um ſo entſchiedener den Petitionen beizu
treten, welche auf Gewährung der Feſtſtellung des Haupt-Fi
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nanzEtats und daraus folgender Kontrolle des Staats Haus
haltes, gerichtet ſind. Ferner ſagt der Herr Juſtiz-Miniſter:
„Jndem das Geſetz vom 3. Februar ſich als einen Fortbau der
frühern ſtändiſchen Geſetzgebung ankündigt, hat es eben damit
nicht anerkennen wollen, daß die früheren Geſetze in ihrer eigen
thümlichen Form und Begränzung fortbeſtehen und nebenher
fortwirken ſollen. Jene Geſetze vom 3. Febr. erklären ſich viel
mehr als eine Fortſetzung und Fortentwickelung derſelben.

Anſcheinend ſoll darin ein Zugeſtändniß liegen, daß die
früheren Geſetze nicht vollſtändig in den Patenten vom Z. Febr.
aufgenommen ſind indeß wird angenommen, daß im Uebrigen
die früheren Geſetze ſtillſchweigend beſeitigt ſeien. Der Herr
Juſtiz- Miniſter ſcheint dabei nicht an das Allgemeine Landrecht
gedacht zu haben, worin es lautet: Daß die Geſetze ſo lange in
Kraft beſtehen, bis ſie ausdrücklich aufgehoben ſind.

Jch kann mir endlich nicht denken, daß der damalige Ge-
ſetzgeber abſichtlich die Auslegung hat zweifelhaft laſſen wollen,
um freie Hand zu behalten. Jch kann das, wie geſagt, nicht
glauben. Der Geiſt, der aus jener Geſetzgebung hervorleuchtet,
bürgt mir für das Gegentheil.

Abgeordn. Frhr. von Vincke: Von verſchiedenen Rednern,
die vor mir geſprochen haben, bin ich theils direkt angegriffen
worden und theils in einer Weiſe gerühmt, die ich nur als di-
rekten Angriff betrachten kann, und ich befinde mich alſo in ei-
niger Verlegenheit, wenn ich jetzt meine Anſicht als den zweck-
mäßigſten Weg in der Sache vertheidige, und bitte um ſo mehr
um gütige Nachſicht. Jch habe mich bei mehreren Gelegenhei-
ten ſowohl für mich, als wenn ich für Andere das Wort nahm,
die mit mir in einer Meinung vereinigt waren, zu der Anſicht
bekannt, daß ich gegen jede Petition ſei in Bezug auf die Nicht
Uebereinſtimmung der älteren mit den neueren Geſetzen, und
zwar hauptſächlich aus zwei Gründen einmal, weil es mir
nicht geeignet zu ſein ſchien, um ein Recht zu bitten, was ich
bereits zu beſitzen glaube, und zum Anderen deshalb, weil ich
nicht glaube, daß es mit der Ehrerbietung gegen den Allerhöch-
ſten Träger der Krone in Einklang zu bringen ſei, wenn wir
den beſtimmten Erklärungen gegenuber, die wir theils aus dem
Munde Sr. Majeſtät des Königs und theils aus der Botſchaft
vernommen haben, ſofort jetzt um eine Abänderung der Geſetze
vom 3. Februar bitten wollen. Jm Weſentlichen bekenne ich
mich noch jetzt zu dieſer Anſicht; ich freue mich indeß, daß der
weitere Fortgang der Verhandlungen es mir geſtattet, mit Mo-
difikationen dem Gutachten der Abtheilung beizutreten, was ich
im Gegenſatze mit mehreren Rednern als vollſtändig unparteiiſch
anerkennen muß.

Was den erſten Punkt anbetrifft, ſo haben wir alle Ur-
ſache, den geehrten Abgeordneten aus Prenzlau und von der pom-
merſchen Ritterſchaft es zu danken, daß ſie einen Weg aufge
funden haben fur eine Bitte, ohne daß dadurch unſer Recht in
Frage geſtellt zu werden braucht. Sie gehen im Weſentlichen
davon aus daß ſie ſagen wir beſitzen Rechte, und wir bitten
Se. Majeſtät, dieſe Rechte anzuerkennen; wir bitten nicht, wie
es in anderen Petitionen ausgedrückt worden iſt und mir auch
in dem Gutachten der Abtheilung zu liegen ſcheint, um die
Verleihung des Rechts, ſondern deſſen Anerkennung.
Jch finde einen großen Unterſchied in dieſen beiden Formen und
bedaure, mit dem Mitgliede für Köln, hierin in weſentlicher
Meinungs- Verſchiedenheit zu ſein. Es ſcheint mir nicht unbe
denklich, wenn ich bitte, mir ein ſchon beſtehendes Recht zu
verleihen, denn das Mitglied aus Köln bemerkt in dem Ab-
druck ſeiner Petition, daß die Krone nicht verhindert ſei, ein
Recht durch Verleihung neu zu ſchaffen, ſo würde dies doch ein
ſehr gefährlicher Zuſtand ſein; dagegen muß ich mich verwahren.
Wenn dagegen, nach deſſen ſpäter folgenden Erklärung, nur
um die Befriedigung eines Rechtsanſpruches gebeten

werden ſoll, ſo iſt dies weſentlich verſchieden. Die Form, in
welcher ich bitte, iſt daher gewiß nicht gleichzültig; es kann
dadurch ein Recht zur bloßen Vergönnung werden! Jch
glaube, daß ſelbſt die verehrten Vertreter der Juſtiz auf der
Miniſterbank das zugeben werden, und meine daher, daß wir
den veiden Mitgliedern dankbar ſein müſſen, daß ſie uns den
Weg gezeigt haben, um Anerkennung des Rechts zu bitten, ohne
unſer Gewiſſen zu beeinträchtigen. Jn Bezuz auf den zweiten
Punkt glaube ich zwar immer noch, daß ſolche Bitten nach
Emanation der Geſetzgebung vom 3. Februar, die ſich als voll
endet angekündigt, nach den Worten, die wir hier vom Throne
aus gehört haben, ſich nicht leicht mit der Allerhöchſten Wil-
lensmeinung in Einklang bringen laſſen, und ich glaube dem
Mitgliede der brandenburgiſchen Ritterſchaft darin widerſprechen
zu muſſen, daß ich in der Allerhöchſten Botſchaft dieſen Weg
nicht vorgezeichnet finden kann. Jm Gegentheil hat Se. Ma
jeſtät der König geſagt: Der Vereinigte Landtag hat keine an-
deren Rechte, als die ihm durch das Patent vom 3. Februar
ertheilt ſind, und nur auf Ausbildung dieſer Geſetzgebung
können Bitten gerichtet werden. Wenn hiernach um eine neue
Schaffung von Rechten gebeten wird, ſo will ich dies erwägen
und darüber entſcheiden.

Mit Antragen um Verleihung neuer Rechte möchte ich
nun gern den König möglichſt verſchonen, um ſo dringender
aber möchte ich beſtehen auf Erhaltung der bereits durch die
frühere Geſetzgebung begründeten Rechte.

Wenn wir hiernach auch nicht im Einklange uns befänden
mit den früheren Anſichten der Krone, ſo fühle ich mich doch
jetzt darüber beruhigt, und zwar aus zweien Gründen, einmal,
weil wir bei einer ſpäteren Veranlaſſung von dem Herrn Kö-
niglichen Kommiſſar vernommen haben daß jeder Weg zur Ver-
ſtändigung willkommen wäre dann aber auch aus einem zwei
ten perſönlichen Grunde. Es iſt gewiß der Verſammlung be-
kannt, ich wenigſtens habe vernommen, daß eine Zahl ehren-
werther Mitglieder, welche durch ihre Stellung im Leben und
durch die Familien Traditionen, die gewiſſermaßen in ihnen ſich
konzentriren, dazu vorzugsweiſe geeignet ſind, ſich berufen füh
len, den konſervativen Standpunkt, die Erhaltung unſeres alten
Rechtes beſonders zu erſtreben, und welche ſich zu einer enge
ren Vereinigung zuſammengefunden haben, und welche ſogar
ſchon durch die Benennung des Ortes, den ſie zu ihrer Zuſam-
menkunft gewählt haben, an das Land haben erinnern wollen,
das ſchon ſeit Jahrhunderten ſeine alten Rechte zu erhalten
ſucht. (Gelächter.)

Ich habe dieſe Thatſache mit großer Genugthuung und Befriedi
gung vernommen. Jch habe ferner gehört, daß ein erwählter
Ausſchuß, wenn ich ſo ſagen ſoll, aus der Verſammlung des eng
liſchen Hauſes ſich in Verbindung mit dem Königlichen Kommiſ
ſar geſetzt hat, und wenn ich dieſen Weg etwas extraordinair finde,
ſo glaube ich doch daraus ſchließen zu dürfen, daß eine größere
Uebereinſtimmung des Gouvernements mit dieſen konſervativen Mit
gliedern beſteht, und daß deshalb die Erhaltung unſerer Rechte nicht

blos das Ziel dieſer Verſammlung ſondern auch des Gouverne
ments ſein wird. Sonach fühle ich mich vollſtändig beruhigt und
kann nun auf die Sache ſelbſt übergehen.

Jm Betreff der Frage, ob wir wirklich ein Recht beſitzen
auf die Periodizität des Vereinigten Landtages, ſo hatte ich mir
vorgenommen, dem Herrn Juſtiz Miniſter ausführlich zu antwor
ten, obgleich ich nur mit einer gewiſſen Zaghaftigkeit mich dazu
entſchließen konnte, einem Manne gegenüber, der geſtern mit
Recht ein Juriſt von europäiſchem Rufe genannt wurde. Nur
der Umſtand gab mir wieder einigen Muth, daß ich in dem Mi-
niſter der Geſetz Reviſion auch zugleich meinen früheren Lehrer
von der Univerſität her zu verehren habe. Hätte ich daher irgend
etwas Erhebliches zur Widerlegung vorgebracht, ſo wären es eben



nur die früheren Gedanken deſſelben verehrten Mannes ge
weſen wie ja der Diamant nur durch Diamantenſtaub
geſchliffen werden kann. Gelächter. Es haben indeß viele Mit-
glieder, die ſich vor mir auf dieſer Stelle befunden haben na-
mentlich die Mitglieder für Königsberg für Reinerz und für Elber
feld, ſich ſo vollſtändig über den Rechtspunkt geäußert, daß ich
blos eine kleine Nachleſe zu halten brauche. Jm Weſenllichen
ſcheint mir von ihnen ſchon der Vortrag des Herrn Juſtiz Mi-
niſters vollſtändig widerlegt zu ſein. Es iſt namentlich bemerkt
worden daß aus dem klaren Buchſtaben des Geſetzes ein begrün
detes Recht auf eine alljährliche Zuſammenberufung des Landtages
behufs Abnahme der Rechnung der Staatsſchulden- Verwaltung
abzuleiten ſei.

Es iſt ferner bemerkt, daß dies nicht blos den Kreditoren,
ſondern dem ganzen Lande verliehen iſt. Jch habe aber noch nach-
träglich zu bemerken, daß, wenn von dem Herrn Juſtiz- Miniſter
geſagt worden iſt, die Reichsſtände hätten auch die Rechnung all
jährlich zu prüfen, da die betreffende Deputation aus und von
ihnen gewählt werde, ich dies mit dem Wortlaut des Geſetzes
nicht vereinigen kann, welcher der ganzen Verſammlung dies
Recht verleiht. Wenn er ferner ſagte, jene engere Deputation
bekäme ihre Aufträge nicht von der Verſammlung, ſondern ſie
hätte ihr Mandat aus dem Geſetz; ſo ſpricht dies gerade für uns,
denn nur der Mandatar kann dann Recht für ſich in Anſpruch
nehmen die Perſönlichkeit des Mandantes innerhalb der Gränzen
ſeiner Vollmacht zu vertreten. Aber wie der Königliche Kommiſ-
far ſchon geſagt hatte, ſo ſind dieſe Mandatare nicht von uns ge
wählt worden, ſondern ſie ſind uns geſetzt worden, und ſo kön-
nen ſie uns nicht erſetzen und können nie unſere Stelle vertreten.
Es iſt ferner ſchon von dem letzten Redner geſagt worden, daß
dieſer Punkt keinesweges unbeſtimmt in dem Geſetze gelaſſen wäre,
und ich möchte dies noch dahin ergänzen, daß der Geſetzgeber, wie
der Herr Juſtizminiſter auf pag. 6 ſelbſt bemerkt, nur die Ein-
richtung Bildung, Zuſammenſetzung und Organiſirung der Reichs-
ſtände unbeſtimmt gelaſſen hat, nur die Frage, wie ſie aus
den Provinzial-Ständen hervorgehen ſollen. Das
gebe ich zu, aber dieſe Organiſation iſt jetzt dahin beſtimmt wor-
den, daß nicht die Ausſchüſſe, wie das möglich geweſen wäre,
ſondern daß ſämmtliche Provinzial Landſtände zu einer reichsſtän
diſchen Verſammlung vereinigt ſind aber wie oft ſie zuſammen
kommen ſollen, darüber beſteht keine Unbeſtimmtheit, darin iſt
keine Ungewißheit es war vielmehr ausdrücklich beſtimmt daß ſie
alljährlich zuſammenkommen. Wenn es endlich um die Jnterpre-
tation des Geſetzes aus der Abſicht deſſelben ſich handelt, ſo fin
det eine ſolche überhaupt doch nur dann ſtatt, wenn die Dispo-
ſition, der Wille des Geſetzgebers ſelbſt unklar iſt.

Das aber iſt hier nicht der Fall, ſondern es iſt ausdrücklich
geſagt worden ſie ſollen alljährlich zuſammenkommen, alljährlich
ſoll ihnen Rechnung abgelegt werden. Ob dies zur Sicherheit der
Kreditoren und für den Vereinigten Landtag nützlich iſt, iſt eine
ganz andere Frage. Wie es aber der Buchſtabe des Geſetzes klar
entſcheidet, ſollen wir alljährlich behufs der Prüfung der Rechnun-
gen zuſammenkommen. Und hiermit glaube ich das Wenige noch
ergänzt zu haben, was mir nach dem verehrten Redner noch zu
ſagen blieb. Bei Beleuchtung des Vortrags des Herrn Juſtiz-
Miniſters glaube ich auch die Anſicht des einen Theils der Ab-
theilung im Weſentlichen ſchon mitwiderlegt zu haben. Jch habe
nur noch zu bemerken: Wenn die Abtheilung auf unſere pro-
vinzialſtändiſche Thätigkeit Bezug nimmt und ſagt, daß dies
eine permanente Thätigkeit wäre, ohne daß die Provinzial Stände
immer in voller Verſammlung zuſammenkommen ſo habe ich
darauf zu erwiedern diejenigen Kommiſſionen der Provinzial
Stände, die behufs der Erledigung einzelner Angelegenheiten zu
ſammenkommen und in Permanenz bleiben ſind von den Pro
vinzial Ständen gewahlt, dieſe haben ihnen nur ihre Rechte
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delegirt, während, wie der Herr Juſtiz Miniſter ſelbſt ſagt, das
Mandat fur unſere Deputation nur aus dem Geſetze herrührt,
das Geſetz ſie an unſere Stelle ſetzt, ohne daß wir unſere Zu-
ſtimmung dazu ertheilt haben. Hiernach ſcheint mir das Recht
auf periodiſchen und alljährlichen Zuſammentritt der verehrten
Verſammlung vollſtändig begruundet. Die Nützlichkeits- und Noth-
wendigkeits- Grunde, die das Gutachten aufſtellt, ſind von dem
geehrten Mitgliede für Köln ſcharf, klar und ſo vollſtändig aus-
einandergeſetzt worden daß ich nicht glaube, darauf zurückkom-
men zu müſſen. Aber für mich handelt es ſich zunächſt nicht
um die Nützlichkeit und Nothwendigkeit, ſondern, wo wir das
Recht fur uns haben, verlange ich es in ſeinem ganzen Um-
fange anerkannt zu ſehen, und erſt nachher wird es Gegenſtand
der Verhandlungen der Krone mit den Ständen ſein, ob davon
etwas abzunehmen iſt, ob die vollſtändige Ausübung des Rechtes
nicht zweckmäßig ſei. Jch fur mein Theil glaube, daß eine eu-
ropäiſche Großmacht, wie Preußen, ſich ganz in der Lage befin
det, die vollſte Stärkung und Kraftigung ſämmtlicher Elemente
im Staate durch eine innige Verbindung mit den Staänden zu
ſichern, und daß wir in dieſer Beziehung nicht oft genug zu
ſammenkommen konnen, wenn wir mit Recht der Anſicht ſind,
daß unſer Zuſammentritt der Krone neue Elemente der Stärke
giebt. Wenn ich das weſentliche Vorrecht der Stände, mit der
Krone ſich in das engſte Vernehmen zu ſetzen, ſo hoch anſchlage,
ſo finde ich dazu die Veranlaſſung bei allen Großmachten, die
ſich ſtändiſcher Verſammlungen erfreuen, in Frankreich und na-
mentlich in England, mit denen wir uns in politiſcher Bezie
hung auf einer und derſelben Höhe befinden, und welche daraus
ihre Kraft mit ſo glücklichem Erfolge gezogen haben. Es han-
delt ſich hier zunächſt nicht um Bitten und Wunſche, nicht dar-
um, was nothwendig und nützlich iſt, denn auch in dieſer Be
ziehung wuünſche ich Se. Majeſtät möglichſt wenig zu bedrängen,
ja, ich würde es nicht beklagen, wenn auf dem ganzen Land
tage kein einziger Antrag auf Verfaſſungs Aenderungen an den
Thron gelangte, ich wurde darauf keinen allzugroßen Werth le-
gen wo es ſich aber um die Conſervation wohl erworbener Rechte
handelt, habe ich die allerſtrengſte Anſicht. Jnſofern es ſich
nun gegenwärtig nur um den Rechtspunkt handelt, will ich die
ſen nicht mit Grunden der Nutzlichkeit vermiſchen und verdün-
nen, denn ſo hoch der Himmel uber der Erde, ſo hoch ſteht
das Recht uüber den Nutzlichkeitsgründen, die nimmermehr an
das Recht in ſeiner Höhe hinanreichen können. Das Recht
will ich ungemiſcht mit Nützlichkeitsgründen Sr. Majeſtät vor
getragen haben, auf das Recht berufe ſich die Verſammlung,
und um es vollſtändiger zu ſagen, als es mir möglich iſt, be-
ziehe ich mich auf den Antrag des geehrten Mitgliedes für Köln,
wo es ſagt: „Das gefährlichſte Reizmittel fur den Trieb, Rechte
zu erwerben und zu erkampfen, iſt das Gefuühl, deren gar keine
zu beſitzen und bei einer unbefangenen Erwägung des Jnhaltes
der Verordnungen vom 3. Februar e. läßt ſich die Erkenntniß
nicht abweiſen, daß dem Vereinigten Landtage und dem Lande
kein Recht zugetheilt ſei.“ Und deshalb handelt es ſich hier zu-
nächſt um Rechte und zwar um wohlerworbene und alte Rechte.
Es iſt von einem geehrten Mitgliede mir gegenuber geſagt wor-
den, wir ſollten zuruckgehen auf die Geſchichte wir ſollten aus
der Geſchichte lernen, daß es ſich nicht um einzelne Buchſtaben
handle, daß die Beiſpiele der Geſchichte den Weg des Buchſta-
bens als einen gefährlichen bezeichnen. Jch bedaure, daß die
verſprochenen Beiſpiele der Geſchichte nicht gegeben worden ſind,
ich habe aus der Geſchichte die entgegengeſetzte Lehre gezogen
und berufe mich auch hier wieder auf England, was ich faſt
uüberall als unſeren großen Lehrmeiſter betrachte. Dort wurde
ungefähr vor 150 Jahr, als die jetzige Dynaſtie mit Wilhelm III.
den Thron veſtieg, das alte Recht punktatim und buchſtäblich
niedergeſchrieben, in der Declaration der Rechte und dann der



Krone zur Anerkennung vorgelegt, in der Bill der Rechte ein
ſchlagendes hiſtoriſches Beiſpiel, ſo lange das geehrte Mitglied
kein entgegengeſetztes geliefert hat. Es iſt hier ebenfalls mit
Bezug auf die Geſchichte geſagt worden daß Eintracht mit der
Krone noth thue, und ich frage, wer unter uns wollte nicht
mit der Krone einträchtig ſein? Es war damit wohl der erha-
bene Wahlſpruch des niederlandiſchen Volkes gemeint: Eintracht
giebt Macht. Aber warum geht dort dieſer Wahlſpruch weſent-
lich vom Volke aus? weil die Antwort aus dem Munde der
niederländiſchen Fuürſten darauf lautet:

Je maintiendrai!
oder wie es in anderer Sprache auf der Bruſt unſerer Furſten
geſchrieben ſteht: sunm enique. Weil die niederländiſchen Für-
ſten das Recht ungeſchwacht bis auf den kleinſten Buchſtaben
erhalten, deshalb ſagt das Volk: Eintracht giebt Macht. Des-
halb kann ich nicht die Anſicht des oft citirten Mitgliedes thei-
len, daß es ſich hier weſentlich um materielle Intereſſen handle,
daß dieſe vorzugsweiſe befördert und gepflegt werden ſollen.
Meiner Anſicht nach ſtehen vielmehr die immateriellen Jntereſ-
ſen unendlich hoch uber ihnen, und ſo lange die immateriellen
Intereſſen nicht unerſchütterlich begruundet ſind, ſo lange wir
noch gar nicht wiſſen was bei uns Rechtens iſt, ſo lange darf
von den materiellen Intereſſen gar keine Rede ſein. Aus die-
ſen Gruünden habe ich mir erlaubt, ein Amendement dem Herrn
Marſchall vorzulegen, was ich vorzutragen und mit wenigen
Worten motiviren zu dürfen bitte. Jch habe in Bezug auf die
Periodizität der ſtandiſchen Verſammlungen das Amendement
geſtellt

„„Se. Majeſtat den König allerunterthanigſt zu bitten das
beſtehende Recht des Vereinigten Landtages, auf Grund des
Art. XIII. des Geſetzes vom 17. Januar 1820 alljährlich
behufs Abnahme der Rechnung der Haupt Verwaltung der
Staatsſchulden einberufen zu werden, Allergnädigſt anerken-
nen; falls jedoch einer ſo häufigen Einberufung erhebliche
Bedenken entgegenſtehen möchten, dem Vereinigten Landtage
eine darauf bezuügliche Propoſition huldreichſt vorlegen laſ-
ſen zu wollen.“Dies Amendement hat meiner Anſicht nach weſentliche Vor-

zuge vor dem Antrage der Abtheilung. Es iſt in dieſem Vor-
ſchlage der Abtheilung geſagt: „Mit Bezug auf die fruhere Ge-
ſetzgebung, ſo wie auch namentlich aus Gründen der Nutzlich
keit.“ Ich muß mich ſelbſt dem Herrn Referenten gegenuüber,
deſſen Unparteilichkeit ich ſchon anerkannt habe, doch einem Red-
ner anſchließen, welcher ſagte, daß der Rechtsgrund hinter die
Nutzlichkeit hierbei zuruckgedrängt ſei. Es iſt geſagt worden

Mit Bezug auf die fruhere Geſetzgebung“, ich frage aber:
ſind das Beziehungen des beſtehenden Rechtes oder nur Be-
ziehungen der Erwartung, wie der Herr Juſtiz- Miniſter
ſagte? Jch wünſche nur Beziehungen des Rechtes, und weil
es heißt: „Jn Bezug auf das Geſetz“, darin aber von Eini-
gen nur Erwartungen gefunden werden, ſo will ich das Recht,
das beſtehende Recht ausgedrückt haben. Jch beſchranke dies
aber auf den Buchſtaben des Geſetzes, weil mein Beweis
weiter nicht zuträfe, ich beſchränke mich auf die alljahrliche Zu
ſammenkunft behufs der Rechnungsabnahme und Prüfung.
Zwar bin ich der Anſicht, daß der Geſetzgeber damals daran
gedacht hat, die Stande alljährlich zu berufen, und dann nicht
blos mit jenem einen Gegenſtande zu beſchäftigen; aber ich
bin auch der Anſicht, daß, wenn wir einmal zuſammen ſind,
von ſelbſt auch andere Gegenſtände an die Reihe kommen wer-
den. Genehmigen wir dies, beſchränken wir uns auf dieſe For
derung, ſo bewegen wir uns ſtreng auf dem Rechtsboden. Die-

ſen will ich anerkannt haben, ich bitte nicht um Verleihung,
ſondern ich bitte um Aufrechthaltung des Rechtes, und in-
ſofern dies Verlangen uüber die fruüheren Erklärungen hinaus-

geht, wünſche ich die Anerkennung der Krone, damit das Recht
in Ausführung gebracht werde und zum Leben dürchdringe. Denn

ſo lange unſere Ueberzeugung nicht unangefochten iſt, ſo lange
noch Zwieſpalt zwiſchen der Krone und uns beſteht, ſo lange
iſt Eintracht nicht vorhanden, auf die ich auch den größten
Werth lege. Jch will aber auch endlich einem Einwande be
gegnen, damit man nicht ſagen ſoll, ich wolle nicht das Nütz-
liche. Jch will der Krone freie Hand laſſen, auf geſetzlichem
Wege durch Vorlegung einer Propoſition dieſe Frage zur Ent-
ſcheidung zu bringen, bitte alſo, daß, im Fall die Krone die
unbeſchrankte Ausübung des Rechtes bedenklich findet, dem Ver
einigten Landtage eine desfallſige Propoſition vorgelegt werde.
Aber das Recht muß erſt geſichert ſein. Jch erblicke in der ver
langten Maßregel auch keine Gefahr oder Bedrohung für den
Staat und glaube, daß der König, unterſtützt von den Rath-
gebern der Krone, ſich in der Lage befindet, zu erwagen, ob die
Ausubung dieſer Rechte nützlich und zweckmäßig ſei.

Jch weiſe endlich darauf hin daß der Wille Sr. Majeſtät
durch die Thronrede dieſen Weg hauptſächlich, das Recht in den
Vordergrund treten zu laſſen, als den weſentlichſten und nächſten
bezeichnet. Es iſt dort ausdrucklich geſagt: Vertrauen weckt Ver
trauen, und wenn ich dieſem erhabenen Spruche folgen darf, ſo
glaube ich, wenn wir dem Könige mit Vertrauen bezeichnen was
wir für das Rechte halten, ſo wird uns auch das Allerhöchſte
Vertrauen entgegenkommen und das gewähren, was wir nach
dem unzweifelhaften Buchſtaben der früheren Geſetzgebung als un
ſer Recht in Anſpruch nehmen. Es iſt dort ferner geſagt wor
den daß die Stände mit dem ureigenen Geiſte der deutſchen Ver-
faſſung ſich durchdringen und Wahrer des Rechtes ſein müßten,
und darum würden ſie ſich ihrem heiligſten Berufe entfremden,
den ihnen der König ſelbſt vorgezeichnet hat, wenn ſie aufhören
wollten „zunächſt ihr Recht zu wahren wenn wir uns auf Nütz-
lichkeits- und Nothwendigkeits Gründe einlaſſen wollten, wo wir
das klare Recht vor uns haben. Wir ſollen nicht die Folgſamkeit
des Knechtes üben, ſondern die Folgſamkeit um Gottes und des
Gewiſſens willen. Und mein Gewiſſen ſagt mir, daß ich meinen
Kommittenten gegenuüber eine Pflicht auf mir habe, daß ich nicht
blos mein Recht, ſondern auch das Recht meiner Kommittenten
auf dieſer Stelle zu wahren habe. Und weil dieſes im Buch
ſtaben des Geſetzes klar ausgedruckt iſt, deshalb iſt ein Gehorſam
um des Gewiſſens willen, wenn ich mich erdreiſte, der Krone
die Grunde vorzutragen, aus denen ich glaube, daß die Geſetz
gebung vom 3. Februar nicht in Einklang zu bringen ſei mit der
früheren die unſeres nun in Gott ruhenden Königs Majeſtät im
Jahre 1820 erlaſſen hat. Jch glaube, daß dieſer Weg uns am
ſicherſten ſchützt vor dem revolutiongiren Treiben, was Se. Maje-
ſtat in der Thronrede als ein gefahrliches Zeichen und bedenkli-
ches Symptom der Zeit angefuhrt hat. Denn worin hat dies
ſeine Wurzel? Darin daß man Fürſt und Volk gegenſeitig ein
ander zu verdächtigen und zu entfremden ſucht. Und wie ſtellt
man ſich ihm am erfolgreichſten entgegen Wenn man ſich ſtets
auf dem Rechtsboden hält, nie den Boden des Geſetzes verläßt,
alſo nicht einen entfernten Anlaß zu der Vermuthung giebt, als
ob es je die Abſicht ſein könnte, der Krone Rechte zu nehmenund fur uns zu beanſpruchen, als diejenigen, die das Geſetz uns ver

leiht oder die wohlerwogene freie Entſchließung der Krone, uns
als neue Rechte geben will.

Se. Majeſtät der König ich darf mir ſchließlich erlauben,
dieſe erhabenen Worte ſelbſt vorzutragen, die mir die Sache voll
ſtaundig zu begründen ſcheinen, hat geſagt: „Jetzt gilt's einen
neuen Kampf um dieſelben hohen Güter, einen friedlichen zwar,
aber ſeine Treffen ſind nicht um eines Haares Breite unwichti
ger, als es jene im Blachfelde waren. Gott aber wird wieder mit
uns ſein, denn es gilt den Kampf gegen die boöſen Geluſte der
Zeit. Jhre Einmüthigkeit mit Mir, Jhr thaätiges
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Bekenntniß, Mir helfen zu wollen: den Boden des
Rechts (den wahren Acker der Koönige) immer mehr
zu befeſtigen und zu befruchten, wird aus dieſem
Landtage eine gewonnene Hauptſchlacht wider jenes
arge, rechtloſe, Deutſchland betrübende und entehrende Treiben
machen, zu Jhrem und des Vaterlandes Ruhm und zur Be-
friedigung Meines treuen Volkes.“ Dieſen Allerhöchſten Worten
laſſen Sie uns nun anſchließen: ſtets den Boden, den Acker des
Rechtes pflugen. Wir ſind hingewieſen auf die alten Rechte un
ſeres Volkes und der ehrenwerthe Redner gegenüber hat mir den
Vorwurf gemacht, als ob es meine Abſicht ſei, dieſe Rechte jetzt
wieder hervorzurufen. Das habe ich nicht geſagt. Jch habe ge
ſagt, ich befande mich nicht in der Lage, jetzt die alten Rechte
unſerer fruheren Stande in Anſpruch zu nehmen. Aber, ſo lange
uns noch nicht einmal die Rechte der nächſten Vergangenheit ge
ſichert ſind, will ich auch nicht auf die Reſervation verzichten,
nach Umſtanden auf eine noch entferntere Vergangenheit zurück
zugreifen.

Jch erinnere mich mit gerechtem Stolze, daß meine Vor
fahren den Acker des Rechtes ſeit vielen hundert Jahren gepflügt
und demſelben viele köſtliche Früchte abgewonnen haben werth-
voller, als die materiellen Güter dieſer Erde. Jch weiß nicht,
wie lang die Spanne Zeit iſt, die mir hier noch zugemeſſen iſt.
Wenn aber einſt meine letzte Stunde ſchlagen ſollte, dann wun-
ſche ich nur, auf dem Acker des Rechtes meine Grabſtätte zu
finden. Es iſt heute ein großer Tag in der vaterlandiſchen Ge-
ſchichte. Heut vor 107 Jahren hat Friedrich der Große den er-
habenen Thron ſeiner Vater beſtiegen. Laſſen Sie uns durch
eine wuürdige That des Landtags feiern die Thronbeſteigung Sr.
Majeſtat des Königs Fricdrich's II., der uns nicht blos Schleſien
erobert hat, deſſen edelſte Söhne hier ſitzen (Eine Stimme
lacht laut.) Jch finde dies nicht lacherlich, es iſt i R
Wahrheit des großen Köönigs, welcher für unſer offentliches Recht
den erhabenen Grundſatz aufgeſtellt hat, daß der Konig der erſte
Diener des Staates ſei. Es wird eine Zeit kommen, wo keines
der ehrenwerthen Mitglieder dieſer Verſammlung mehr auf Erden
wandelt, dann wird die unparteiiſche Geſchichte uüber den erſten
Vereinigten Landtag zu Gericht ſitzen. Moögen ſie dann ſagen,
der erſte Landtag der Krone Preußen, insbeſondere die Mitglieder
der Kurie der Ritterſchaft, der Städte und Landgemeinden, ſie
wurden als fleißige und treue Ackerer erfunden auf dem Acker des
Rechtes, ſie ſind von dieſem Boden nicht einen Fuß breit abge
wichen, nicht um dieſes Nagels Dicke haben ſie nachgegeben von
ihrem guten Rechte, ſie haben ſtets unabänderlich beharrt bei dem
alten deutſchen Grundſatze unſerer Väter: Recht muß doch Recht
bleiben! (Stuürmiſcher Applaus.)

Wichtig iſt, was der Landtagskommiſſar äußerte. Er
erklärte, daß der König nach der Botſchaft vom 22. April
den Ständen keine andern Rechte anerkennen köönne, als
diejenigen, welche ihnen die Geſetze vom 3. Febr. zuweiſen
oder welche er kunftig geben werde. Dem Landtage ſtehe
aber das Recht der Bitte zu, und zwar in ſo weitem Um-
fange, daß es keineswegs verwehrt oder erſchwert ſei, auch
Bitten daruüber anzubringen, daß die Geſetzgebung vom
Z. Febr. mit den Rechten und Verheißungen der Vergan-
genheit nicht im Einklange ſtehe. Er fügte hinzu: „Ja
ich nehme keinen Anſtand, ſelbſt eine Bitte fur
loyal zu erklären, welche dahin gerichtet ſein
würde, daß jene Rechte nicht gegeben, ſondern
anerkannt werden möchten

v. Beckerath bezog ſich wieder auf den miniſteriellen
Vortrag. Auch er bewies, daß die früheren Geſetze nur
eine reichsſtändiſche Verſammlung ſowohl in den Worten

als dem Sinne nach bezeichnet hätten. Wir wollen aus
dieſer Kritik nur Einzelnes mittheilen. Der Juſtizminiſter
v. Savigny hatte bemerkt, in der fruhern Geſetzgebung
ſei nur von einer reichsſtändiſchen Verſammlung geſpro-
chen, nur an eine Verſammlung gedacht, aber nicht
verneint worden, daß mehrere errichtet wer-
den könnten. Jn folgenden Worten zeigt der Abgeordn.
v. Beckerath das Unhaltbare, ja das Gefährliche einer ſol-
chen Behauptung. Hiernach wurden alſo wenn der Ge-
ſetzgeber ſich auch noch ſo klar ausgeſprochen hat, auch
diejenigen Anordnungen, an die er nicht gedacht hat, die
vielmehr mit ſeinen Gedanken im Widerſpruch ſtehen, rechts-
giltig ſein, wenn ſie nicht ausdrücklich im Geſetze verneint
ſind. Jn dem vorliegenden Falle wurde es nach des Herrn
Miniſters Anſicht vollkommen gerechtfertigt ſein, wenn ſtatt
drei Verſammlungen eine weit größere Anzahl, etwa fur
jeden Zweig der Geſetzgebung eine beſondere, errichtet wor-
den waäre. Dieſe Anſicht ſcheint weit zu fuhren und zuletzt
darauf hinauszugehen, daß kein richtiges Verſtändniß eines
Geſetzes mehr möglich ware, wenn der Geſetzgeber neben
dem, was er will, nicht auch zugleich ausſpricht, was er
nicht will Der Abgeordnete zeigt ferner, daß die reichs-
ſtändiſche Verſammlung keine mechaniſche Natur, die in
Theile getrennt werden konne, ſondern ein lebensvoller Or-
ganismus ſei, deſſen Geiſt erlöſche, wenn er in mehrere
Theile zerlegt werde. Das Geſetz vom 3. Febr. erkenne
dies auch theilweis an, indem es den Vereinigten ſtändi-
ſchen Ausſchuß einen Vertreter des Vereinigten Landtags
nenne, ſo daß dieſer Ausſchuß nicht die Landesrepräſenta-
tion ſelbſt ſei. Nur darin weiche das Geſetz vom 3. Febr.
ab, daß es dem Ausſchuſſe Befugniſſe zuertheile, die nur
der Landesrepräſentation zuſtehen können und von dieſer
allein und ohne Zwiſchenkunft einer Vertretung ausgeübt
werden durfen. Weiter wies der Abgeordnete aus den Ge-
ſetzen von 1815 an das Recht der regelmäßigen Einberu-
fung des Landtags nach. Er zeigte, daß die zugeſagten,
freilich wenig erfullten Rechte die Periodizität der Landes-
repräſentation nothwendig machen, namentlich fuhrte er
das auch von unſrer Verfaſſung anerkannte Recht der Bitte
und Beſchwerde an, das ohne regelmäßige Einberufung
der Stände gar nicht beſtehen könne. Hinſichtlich der Zweck-
mäßigkeit der regelmäßigen Wiederkehr der ſtandiſchen Ver
ſammlung aäußerte er:

Gewiß liegt es im höchſten Jntereſſe der Krone, gewiß
iſt es die Bedingung einer heilſamen Erhaltungspolitik, daß
die Einberufung nicht von einem jedesmaligen Willensentſchluß
abhängig gemacht, ſondern dergeſtalt unabänderlich feſt geord-
net werde, daß die Jnſtitutionen des Staates in ihren regel-
mäßig wiederkehrenden Lebensäußerungen der erhabenen Ord-
nung der Natur vergleichbar ſind. Wie dieſe nach unwandel-
baren Geſetzen den Lauf der Geſtirne regelt und die Jahreszei-
ten im regelmäßigen Wechſel an uns vorüberführt, ſo walte
auch in der Staatsgeſellſchaft ein höheres, dem Eigenwillen un
erreichbares Geſetz. Wenn der Landmann ſeine Hoffnungen
durch eine Mißerndte getäuſcht ſieht, ſo trägt er mit ruhiger
und ſtandhafter Ergebung dieſen Schlag, denn er weiß, daß
zur beſtimmten Zeit eine neue Saat dem Boden entkeimen wird.
Alſo auch im Staate. Welche Gährungen, welche Mißklänge
ſich auch im Leben des Volks entwickeln mögen, ſie verlieren
ihren gefährlichen Charakter, ja ſie wirken heilſam für die Ent
wickelung, wenn alle Theile mit Ruhe auf den vorbeſtimmten
Zeitpunkt hinblicken können, wo alle dieſe Gegenſätze ihre Ver-

(Der Beſchluß folgt in der Beilage.)

Gebauerſche Buchdruckerei.
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mittlung, ihre Ausgleichung in einem verfaſſungsmäßigen Or-
gan finden

Nachdem er ein Votum gegen die Ausſchuüſſe als Stell-
vertreter der Landesrepräſentation und fur die alljährliche
Berufung des Vereinigten Landtags abgegeben verließ der
Abgeordnete mit folgenden Worten die Buühne:

Zum Schluß bemerke ich noch, meine Herren, daß ich
mich nicht der Pflicht entzogen habe, die uns jetzt vorliegende
Frage von dem Standpunkte der geſchriebenen Geſetze, und
zwar in einer Weiſe zu erörtern die den Wortlaut wägt. Jch
geſtehe aber, daß ich mich auf dieſem Gebiete nur mit verhal-
tener Seele bewegt habe, daß es mir peinlich wäre, das Schick
ſal eines großen Volkes gewiſſermaßen an das Verſtändniß ei-
niger Buchſtaben geknüpft zu ſehen. Doch bin ich tief über
zeugt, daß es ſich hier nicht um Buchſtaben, ſondern um den
Geiſt handelt, der einſt dieſe Buchſtaben hervorgerufen hat,
und der jetzt ihre Erfüllung verlangt. Möge dieſer Geiſt nicht
verkannt, möge das im Volke wachſende Verlangen nach einem
öffentlichen Rechtszuſtande nicht mißdeutet, möge ihm die Er-
füllung theurer Verheißungen nicht verkümmert werden! Mit
dem lauteren Sinn, mit dem ſie einſt gegeben wurden, hat
das Volk ſie empfangen und in ſeinem Herzen bewahrt, un-
verdorben und in ungeſchwächter Treue würde es, wie einſt
dem Vater, ſo jetzt dem Sohne folgen wenn es gälte, neue
Kriegs Ehren zu erwerben aber die Aufgabe der Gegenwart
führt auf ein anderes Feld, es winken die noch höheren Ehren
eines in Freiheit auf dem Boden des Rechtes mit ſeinem Kö-
nig innig verbundenen Volkes. Die Lage, in der wir uns be
finden, iſt groß; durch großartige Entſchlüſſe wird ſie ſich zum
Heile wenden. Jn keiner bedeutenden Periode unſerer Geſchichte
hat es auf dem Throne an großartigen Entſchlüſſen gefehlt,
an den Stufen des Thrones hat es in ſolchen Momenten nicht
an Männern gefehlt, die mit weiſem Blick die Bedürfniſſe der
Zeit erkannten. Vertrauen wir denn, daß auch jetzt die Räthe
der Krone dazu mitwirken werden, auf der allein ſicheren Grund
lage des Rechtes den Bau, in dem 16 Millionen wohnen, un
erſchütterlich zu befeſtigen! Mögen die Räthe der Krone nicht
befürchten, möge Keiner in der Verſammlung die Beſorgniß
hegen, daß durch eine ſolche Ausbildung unſerer inneren Staats-
verhältniſſe das Anſehen der Krone, die Stellung Preußens
geſchwächt werde. Die Krone wird nie machtvoller ſein, Preu-
ßen nie mehr geachtet und gefürchtet unter den Nationen Euro
pas daſtehen, als wenn eine tiefe moraliſche Befriedigung Fürſt
und Volk zu einer unauflöslichen Einheit verbindet! Dies iſt
das Ziel, welches wir in dieſen entſcheidungsvollen Tagen mit
Feſtigkeit zu verfolgen haben möge es erreicht, möge der heiße
Wunſch, der in uns Allen lebt, erfüllt werden, der Wunſch,
»Gott ſchütze, Gott ſegne das Vaterland!“ (Bravo!)

Der Abg. v. Maſſow, Geh. Rath im Miniſterium
des Jnnern bewegte ſich auf der Buühne in folgenden Schluß-
folgerungen: „Die regelmäßige Wiederkehr des Vereinigten
Landtags iſt nothwendig. Die Königliche Botſchaft vom
22. April d. J. hat verheißen, daß der Landtag innerhalb
vier Jahren wiederkehren ſoll. Dieſe Verheißung iſt keine
Zuſicherung der Regelmäßigkeit; und da dieſe Verheißung
keine Periodicität zuſichert, ſo muß folglich der Landtag
von der Bitte um die fur nothwendig erachtete regelmäßige
Wiederkehr abſtehen. Mittelbar muß man hieraus weiter
folgern, daß der Vereinigte Landtag nur dann erſt Anlaß
zu einer Bitte um die Periodicität haben wird wenn die
Periodicität bereits zugeſichert und geſetzlich feſtgeſtellt iſt.
Der Abgeordnete fügte hinzu: Jch weiß ſehr wohl, daß

dieſe Anſicht nur von einem ſehr kleinen Theile der Ver-
ſammlung getheilt wird.“ Mag die Geſetzgebung vom
3. Febr. ihre Mängel haben, ich bin weit entfernt, dies
beſtreiten zu wollen, doch glaube ich, daß es rathſam ſet,
nicht zu eilig vorzuſchreiten mit ſo beſtimmten Abänderungs-
vorſchlägen, deren Folgen nicht leicht zu berechnen ſind,
und die wir ſelbſt vielleicht nach einigen Jahren bereuen
möchten.“ Als nachtheilige Folgen bezeichnet der Abgeord
nete 1) die Vernichtung der ſtändiſchen Ausſchuſſe; 2) die
Verdrängung der Provinziallandtage, die ſich der allge
meinen Anerkennung ſo ſehr erfreut hätten; 3) das
Ausſcheiden vieler Deputirten, die nicht Zeit haben wur
den, ihre Kräfte alle Jahre oder alle 2 Jahre dem ſtändi-
ſchen Wirken zu widmen; 4) der große Koſtenbetrag fur
den Landtag. Aus allen dieſen Gruünden erklärte der Ab-
geordnete, daß er gegen jede Bitte um Periodicität, die er
doch fur eine Lebensfrage des Landtags hält, ſeine Stimme
abgebe. (Fortſetzung folgt.)

Königsberg, d. 3. Juni. Die Verſammlungen der
freien Gemeinde ſollen geſchloſſen werden wenn ihre Mit
glieder nicht ihren Austritt aus der evangeliſchen Landes-
kirche gerichtlich erklaären, weil ihre Verſammlungen bis
daher noch der Kontrole der Polizei unterworfen ſind. Jn
Betreff des Predigers Detroit lautet ein Beſcheid auf
eine Beſchwerde ſeiner Anhänger, an deren Spitze als Wort-
fuührer der Buchhändler Bon ſteht, dahin: daß das Ver-
fahren des Polizeipraääſidenten durchaus gerechtfertigt ſei,
und daß Hr. Detroit, da er zu keinen amtlichen Handlun-
gen befugt ſei, der polizeilichen Kontrole anheimfalle. (D. A. Z.)

Frankreich.
Paris, d. 3. Juni. Der Marſchall Bugeaud wird,

nachdem er aus Kabylien zuruckgekehrt iſt, nur acht Tage
in Algier bleiben und ſich dann ſogleich nach Paris ein-
ſchiffen, wo er zum 15. bis 20. d. M. zu erwarten iſt. Es
iſt das Gerucht verbreitet, der Marſchall habe dem Kriegs-
miniſter angezeigt, er werde ſeine Demiſſion geben, und
dieſe ſei durch den Telegraphen von Marſeille nach Paris
vermittelt worden.

Am 29. Mai iſt in St. Etienne im Loiredepartement
der Marſchall Marquis von Grouchy im 82. Lebensjahre
mit Tode abgegangen.

Spanien.
Madrid, d. 23. Mai. Die Koönigin ſoll die Abſicht

ausgeſprochen haben ſich am 10. Juni nach St. Jldefonſo
zu begeben, wo ſie einen Theil des Sommers zuzubringen
gedenke; der Koönig, ſagt man, ſei entſchloſſen, im Pardo
zu bleiben. Er werde aber nach Madrid zuruckkehren und
den Palaſt wieder bewohnen, ſobald das Kabinet modifſizirt
ſein wurde. Der papſtliche Nuntius iſt heute Abend
hier erwartet. Nachrichten, daß die ſpaniſchen Truppen
in Portugal eingeruckt ſeien, ſind noch nicht eingegangen.
Von der miniſteriellen Kriſis iſt es wieder ſtill.

Tivol i.Freitag den 4. Juni, Marie oder die Tochter des Regiments
Dies recht hübſch und bühnenwirkſam, mit ziemlicher Treue dem Libret-
to der vielbekannten und beliebten Oper gleiches Namens bei weſent
licher Benutzung der ſchönſten, melodienreichſten Nummern wenigſtens
was die Parthie der Marie angeht, nachgearbeitete, und nur am Schluſſe
des Ganzen merklich veränderte Vaudeville, wurde uns an beſagtein
Tage von der halliſchen Muſe in ihrem grün umſchatteten, freundlichen
Sommerſitze, bei wolkenloſer Laune des überwölbenden, heitern Abend-



himmels und munterſten Anregung der zahlreich herbeigeeilten Zuhörer
ſchaft, mit theilweiſe recht glücklichem Erfolge producirt. Wenden wir
uns wie es uns das Zweckmäßigſte erſcheint, ſogleich zu den einzelnen
Darſtellern ſo können wir nicht umhin, den Kranz des Abends an
Herrn Rocco „„Hausmeiſter der Gräfin und Fräulein Lackner „„Kam-
mermädchen derſelben, zu vergeben. Je dümmer je beſſer ſcheint
uns die Deviſe zu ſein, die das komiſche Darſtellungstalent des Herrn
Rocco trägt. Wie hochergötzlich hat er uns doch dieſen geckenhaften Haus-
bedienten durchgeführt, den er mit einem Ueberfluß von Muthwillen
ausſtaffirte, ohne daß uns die ſeltſame Figur anders, als durch ein
anhaltendes, unauslöſchliches Gelächter, das ſie verurſachte, beſchwer-
lich ward. Mit der geſchickten Haltung derartig platter, derb komiſcher,
nur in allgemeinen Umriſſen vom Autor hingeworfener Geſtalten, bei
denen unſerem Komiker vor dem zu grob Werden eine ihm geläufige
Leichtigkeit und Anmuth des Weſens gut bewahrt, entſchädigten uns
wirklich genugſam dafür, daß ihm die Sphäre charakteriſtiſchen Geſtal-
tens im feineren Luſtſpiel eigentlich verſchloſſen bleibt. Auf dem Ge-
biete der Poſſe iſt ſo recht ſein Platz; denn dieſer Komiker zeichnet
zwar das Feine nicht immer fein genug, aber das Derbe wird immer
fein bei ihm, und ſchon das iſt eine ſehr glückliche, dankenswerthe Kunſt.
Nur dann und wann, wenn er der armen Marquiſe allzuſehr zuſetzte,
und die Zipfel ihres Gewandes eine gar zu magiſche Attraktion auf ihn
zu haben ſchienen, ſo daß die Dame Gefahr lief, mit einem heraus-
platzenden Gelächter ihre vornehme Faſſung zu verläugnen, nur dann
hätten wir ihm mitunter bedeuten mögen: „„Viel- Ergötzlicher, halten
Sie inne, es iſt jetzt genug!“ Mit Vergnügen wenden wir uns
hierauf zu Fräulein Lackner, deren friſcher Alpengeſang durch die ſuüße
Stimme, die ihr eigen iſt, gehoben, die Menge der Zuhörer immer
auf's Herzlichſte erquickt. Jhr Geſang iſt wie Athemholen aus inniger,
tiefer Seele, er ſtrömt wie Bergesluft unwillkürlich wird die Taäu-
ſchung, wir ſehen die Alpen ragen, liegen träumend geſtreckt auf ſaftig grü
ner Matte, über uns zieht der Kuhreigen und mit der Lerche die Stimme
der Sennerin! Faſt möchten wir glauben, daß die uns lieb gewordene
Sängerin wirklich künſtleriſche Elemente mit ihrem Lokalgeſange verwo-
ben habe, denn die Tonbildung ſelbſt, die Baſis jedes guten Geſanges,
ſcheint uns ſo richtig und ſo rein! Wie dem auch ſei, iſt weiter nichts
hier als Natur im Spiele, ſo hat ſie hier das Liebenswertheſte gethan.
Jedenfalls hatte die Lackner einen Lehrmeiſter, der von allen, die da
lehren, am meiſten treibt und hilft; wir meinen ein friſchep, kunſter-
gebenes, herzliches Gemüth. Ohne dieſen Leiter nützen Euch Künſtler
keine Schulen keine Regeln. Die Poeſie des Herzens iſt der Acker, auf
dem die Blüthe jeder Kunſt gedeiht.
Lackner freuen. Beſtätigung dieſer Zuſage gebe ihr die ſchnell gewon-
nene allgemeine Gunſt. Daß ſie nichts weniger als ſchön wir
möchten's faſt an unſerer Künſtlerin rühmen denn indem ſie dergeſtalt
uns dennoch alle einnimmt, entfaltet ſich aus ihr jene höhere Macht
des geiſtigen Liebreizes, der wie das Licht den farbloſen Waſſertropfen,
die prunkloſe Geſtalt, nüancenreich durchſcheint. Jn der That, man
muß Frl. Lackner ſehen, wenn ſie ſingt. Und überhaupt ſind wir der
Meinung, daß nicht ſo unbedingt allein die Ohren, ſondern auch die
Augen Berechtigung erhalten haben bei Beurtheilung vorgetragener Mu-
ſik. Mimik und Haltung eines echten Sängers werden mie ſchwülſtig
aufgetragen ſein, ſondern dem Bedürfniß der ſingenden Seele angemeſ-
ſen, einfach, edel und wahr. So iſt's bei der Lackner. All' ihr We-
ſen, wenn ſie ſingt, entwickelt ſich harmoniſch in einfacher Grazie wiegt
ſich der Körper auf den Rhythmen des Liedes, das ſie ſingt. Der Ge-
ſang wird zur ſchwebenden Himmelfahrtswolke und verklärt die irdiſche
Schwere der Geſtalt. Schlicht, ſinnig und ſittig, das iſt der Kunſt-
charakter, allen Leiſtungen des Frl. Lackner aufgeprägt. So iſt's lieb
und recht, ſo verbreitet ſich von den ſonſt ſo geräuſchvollen Brettern
über den Kreis der Zuhörer ein ſo zu ſagen, inniges ſtilles Glück. Ein-
fache Erſcheinungen, wie die Lackner, ſind unter dem bunten Gaukel-
weſen des Komödieſpielers doppelt dankenswerth. Somit wollen wir
denn für die Acquiſition der jungen Dame der Direktion unſere freudige
Anerkennung zollen, laſſen aber hiermit an ſie die entſchiedene Forde-
rung ergehen daß ſie in taktvoller Einſicht Frl. Lackner wurdig zu be
ſchäftigen ſich beſtrebe, und ihr das erſte Fach in den Vaudevilles nicht
länger vorenthalte, in welchen ſie entſchieden ſchon durch ihre muſikali-
ſchen Gaben pravalirt. Sie allein war die Seele dieſer „„Regiments-
tochter“, die Frl. Stölzel in Ermangelung ſo hervortretender, muſika
liſcher Vorzüge mit allerdings nicht zu verkennender, heiterer Naivrtät
geſpielt. Mit dieſer Bemerkung ſind wir zu einem mißlichen Wende-
punkt gekommen. Schreiben wir weiter über die Darſteller und nehmen
wir etwa noch die lobenswerthe Leiſtung des Herrn Schiemang aus, ſo
können wir nicht umhin, in vieles Tadeln zu gerathen. Strenge Worte
ſind unſerer Bühne allerdings vonnöthen, wir werden ſie anwenden und
mit Recht. Sie ſchaden Keinem; denn der Einſichtsloſe ſetzt ſich über
nichts leichter und lieber als über Gründlichkeit mit eitelm Seibſtgefallen
weg. Doch dem Bedachtigen nutzt und erfreut ein ernſt gemeintes
Wort. Amüſire ſich ein Jeder im Tivoli Theater ganz „„nach ſeiner

Solcher Blüthen darf ſich Frl.
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Fagon.“ Uns kann's nur freuen, denn wir wünſchen ja dem Unterneh
men Glück. Doch find wir uns auch hier des höheren künſtleriſchen
Zwecks bewußt, und meinen, daß er ſich dem Vergnügen der Maſſe
nicht im mindeſten zuwider, hier ſo nach dem Herzen der Natur, dem
Urbilde jedes glücklich künſtleriſchen Schaffens und Gelingens ſehr wohl
erreichen laſſe. Davon ein anderes Mal dann mehr. Uebrigens darf
dem Publikum für ſeine an dem Unternehmen bisher nur gewachſene
Theilnahme die daſſelbe mit Berückſichtigung guter Einzelleiſtungen auch
verdient, unſer beſter Dank hiermit nicht vorenthalten werden.

v. Zaſtrow.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg den 5. Juni. (Nach Wispeln.)
Weizen 108 120 Gerſte 68 70Roggen 98 100 Hafer 40 43

Nordhauſen, den 5. Juni.

Weizen 4 25 A bis 5 5Roggen 4 4 20Gerſte 2 e 25 3 5 eHafer 1 19 12 24 7 woRuböl, der Centner 11,
Leinol, der Centner 13

Quedlinburg, den 2. Juni. (Nach Wispeln.)

Weizen 120 124 Gerſte 64 86Roggen 110 116 Hafer 46 53Raffinirtes Rüböl, der Centner 11 1
Ruböl, der Centner 11
Leinöl, der Centner 11 12

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 6. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 3 Zoll.
am 7. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 2 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 6. Juni: 35 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 6. bis 7. Juni.

Jm Kronprinzen Hr. Gutsbeſ. Baron v. Glaſſow m. Fam. a.
Königsberg. Hr. Privatdocent Dr. Clemens m. Fam. a. Kiel-
Hr. Poſt Comm. Feldmann a. Dorpat. Hr. Gutsbeſ. Schultes
a. Helmsdorf. Hr. Offiz. v. Bodenſtein a. Prag. Hr. Juwelier
Kellmann a. Braunſchweig. Hr. Reg.Rath Soltau a. Marien
werder. Die Hrrn. Kaufl. Ehrichſon a. Hamburg, Wieſe a.
Werden, Kühne a. Dresden, Noack a. Elberfeld. Mad. Franke,
Banquierswitwe a. Breslau.

Stadt Zürich: Hr. Geh. Rath Stricker, Hr. Geh. OberTribun.
Rath Zwicker m. Gem. u. Hr. Stud. phil. Schneider a. Berlin.
Hr. Jntendanturrath Lehmann a. Magdeburg. Hr. Rentmſtr.
Dormeyer a. Eisleben. Hr. Stud. Tauchwitz a. Zöbigker. Hr.
Commiſſ. Gericken a. Hamburg. Die Hrrn. Kaufl. Weiſe a.
Lahr, Feiſt u. Franke a. Frankfurt, Mann a. Cöln, Schlotter
u. Götte a. Leipzig, Buſch a. Gladbach, Lüders a. Berlin,
Hübner a. Mainz, Brandt a. Dresden.

Goldnen Ring: Hr. Zimmermſtr. Walther a. Bitterfeld. Die
Hrrn. Kaufl. Beyer u. Kinzig u. Hr. Antiquar Müller a. Leip
zig. Hr. Cand. Boy a. Gleina. Hr. Lehrer Dr. Lange a. Ber
lin. Hr. Gutsbeſ. Heſſel a. Ronsdorf.

Goldnen Löwen Hr. Dr. Müller a. Dresden. Die Hrrn. Kaufl.
Fritſche a. Naumburg, Krauſe a. Bremen. Hr. Dampfmuhlen-
beſ. Wüſtefeld a. Liebertwolkwitz. Die Hrrn. Lieut. v. Bünau
u. v. Eickſtädt a. Torgau.

Stadt Hamburg Hr. Kaufm. Heller a. Berlin. Hr. Beamter
Franz a. Naumburg. Die Hrrn. Stud. Böhme u. Werruck a-
Leipzig. Hr. Amtm. Hoffmann a. Magdeburg. Hr. Advokat
Steinert a. Breslau.

Goldne Kugel Hr. Gaſtw. Jmler a. Zeunrode. Hr. Fabrikbeſ-
Genke a. Holland. Hr. Adminiſtrator Bachert a. Schwarzenberg-
Hr. Partik. v. Eckoltſtein a. Heidelberg.

Zur Eiſenbahn: Hr. Graf v. Sierovsky a. Petersburg. Die
Hrrn. Kaufl. Friedländer a. Berlin, Meyer a. Wolfenbuttel.
Hr. Dr. med. Seemann u. Hr. Kaufm. Käfer a. Erfurt.
Schiffseigner Kaiſer a. Stettin-

Hr.

r
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Bekanntmachungen.
Folgende zu dem Rittergute Freien-

felde gehörige Gärtnerwohnungen und
Aecker werden zu Michaelis 1847 pachtlos:

1) Das jetzt an den Gärtner Schlei
chert vermiethete Haus Nr. 11 nebſt
10 Morgen 41 [Ruthen Acker

2) das jetzt an den Gärtner Doels
vermiethete Haus Nr. 12 nebſt 6 Mor
gen 125 Ruthen Acker;

3) das jetzt an den Gärtner Morgen
ſtern vermiethete Haus Nr. 13 nebſt
5. Morgen 174 [Ruthen Acker;

4) das jetzt an den Gärtner Schulze
vermiethete Haus Nr. 14 nebſt 7 Mor
gen Acker

5) das jetzt an den Gärtner Behr ver-
miethete Haus Nr. 15 nebſt 9 Mor-
gen Acker;

6) das jetzt an den Gärtner Roſch ver-
miethete Haus Nr. 16 nebſt 8 Morgen
Acker

7) Morgen Acker am Schimmelraine,
daſelbſt, und

2

am Keſſel,
jetzt an den Strumpfwirkermeiſter Oewitz

verpachtet
8) Morgen Acker am Schimmelraine,

jetzt an den Handarbeiter Kabiſch ver-
pachtet;

9) Morgen Acker am Schimmelraine,

1 2 daſelbſt,jetzt an den Röhrmeiſter Müller ver-
pachtet;

10) 2 Morgen am Schimmelraine jetzt
an den Schmiedemeiſter Oehmiſch ver
pachtet;

11) Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Viehhalter Reuter ver-
pachtet

12) 1 Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Schuhmachermeiſter Marx
verpachtet

13) 1 Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Buchdrucker Matte ver-
pachtet;

14) 3 Morgen Acker am Schimmelraine,
jetzt an den Kohlgärtner Knoche zu
Halle verpachtet.

Dieſelben ſollen anderweit auf die ſechs
Jahre vom 1. October 1847 bis dahin
1853 öffentlich verpachtet werden. Der
Bietungstermin wird für die unter 1 bis 6
aufgeführten Häuſer und Aecker

Donnerstag den 24. Juni d. J.
Nachmittags 2 Uhr,

für die unter 7 bis 14 aufgeführten Aecker
Montag den 28. Juni d. J.

Nachmittags 2 Uhr

von der Gutsbreite

2 2
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in der Tabagie zu Freienfelde ſtatt
finden.

Nachgebote werden nicht angenommen.
Halle, den 5. Juni 1847.

Der Magiſtrat.
Auction.

Montag den 14. d. M. Nachm. 1 Uhr
ſollen wegen Domicilveränderung des Hrn.
Aſchenbach, Gaſtgeber zur Stadt Ber-
lin, gr. Steinſtr. Nr. 176 allhier, Wirth-
ſchaftsgeräthe, als: 1 Spieluhr, Porzellan
und Glaswerk, ſehr gute Federbetten, 1
Secretair, Sophas, Kommoden, Spiegel,
Tiſche, Stühle, Bettſtellen, 1 Schenk-
ſchrank, Kleider und Küchenſchränke, 1
Schild u. dgl. m. meiſtbietend verkauft
werden. J. H. Brandt.

e Einladung.Alle Bienenfreunde ander Götſche
und Umgegend werden hierdurch freund-
lichſt eingeladen,

den 10. Juni er. Nachmitt. 4 Uhr
zur Conſtituirung eines
„Vereins zur Beförderung der Bienenzucht«e,
bei dem Schulzen Hrn. Schladebach zu
Weſtewitz ſich gefälligſt einzufinden.

Teicha und Sennewitz,
den 6. Juni 1847.

D. u. H.

Ein Haus an guter Lage in Alsleben
a./S. ſoll ſofort aus freier Hand verkauft
werden. Daſſelbe eignet ſich für einen
Handelsmann oder Profeſſioniſten. Nähe-
res beim Gaſtwirth Krebs daſelbſt.

Gutsverkauf.
Das dem Schwiedemeiſter Hoffmann

in Piethen zugehörige Coſſathengut be-
ſtehend aus Haus und Wirthſchaftsge-
bäuden, Garten und 12 Morgen Freiacker,
bin ich beauftragt,

Sonntag den 20. Juni Nachmittags
um 2 Uhr

im Gaſthofe zu Piethen öffentlich meiſt-
bietend zu verkaufen, wozu ich Kaufliebha-
ber mit dem Bemerken einlade, daß die
Bedingungen im Termine ſelbſt zur Ein-
ſicht bereit liegen.

Cöthen, den 6. Juni 1847.
F. Wendler, Scribent.

200 Stück ſtarke und geſunde Hammel
und 100 Stück Schafe ſtehen auf dem
Rittergute Kroſigk zum ſofortigen Ver-
kauf.

Die diesjährige Kirſch- und Obſt Nu-
tzung des Ritterguts Beuchlitz ſoll an
einen ordentlichen Mann aus freier Hand
verpachtet werden.

Saure Gurken,
ſchöne große feſte Frucht, billig bei

W. Fürſtenberg.

Ergebenſte Einladung.
Daß während der beiden Wollmarkts-

tage am 11. und 12. Juni Mittags in
meinen Sälen table d'höte und Abends
à la carte geſpeiſt wird, beehre ich mich
hierdurch anzuzeigen, mit der gehorſamſten
Bitte um recht zahlreiche Theilnahme.
Auch habe ich für eine Frühſtückstafel von
Delikateſſen und andern Speiſen beſtens
geſorgt.

Wilhelm Henne im goldnen Hirſch
in Deſſau.

Wein-Auction
Fortſetzung Mittwoch den 9. Juni von
Vormittags 9 Uhr an im Hauſe Nr.
883 am Klausthor. Diesmal kommen
größtentheils feine franzöſiſche Rothweine
zum Verkauf.

Ein Gaſthof erſten Ranges in einer
Anhaltiſchen Reſidenzſtadt, ſoll unter ſehr
annehmbaren Bedingungen verkauft werden.

Nähere Auskunft in meiner Expedition,
Magdeburger Straße Nr. 334.

Cöthen, am 3. Juni 1843.
Dr. Jannaſch, Adv.

Obſt- Verpachtung.
Die diesjährige Obſtnutzung des Ritter

guts Gutenberg ſoll Mittwoch den 9.
Juni d. J. Vormittags 10 Uhr meiſtbie
tend unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen verpachtet werden.

von Schlegell.

Saugferken und 2 Stück halbjährige
Schweine ſind zu verkaufen bei Th. Heyne
in Benkendorf bei Salzmünde.

Die Süß- und Sauerkirſchen der Ge-
meinde Stumsdorf ſollen Sonntag den
13. d. M. Nachmittags 2 Uhr meiſtbietend
verpachtet werden. Der Sammelplatz iſt
in der Dorfſchenke; die Bedingungen wer
den vor dem Termine bekannt gemacht.

Der Orts- Vorſtand.

Auf dem Rittergut Adendorf bei Gerb
ſtedt wird zum ſofortigen Antritt oder zu
Martini d. J. ein Hofemeiſter geſucht.

Gute rheiniſche Pflaumen, pro Pfund
21 Sgr.

türkiſche Pflaumen pro Pfund 3 Sgr.,
türkiſche Pflaumen von beſonderer Größe

und Güte, pro Pfund 32 Sgr.
Herzog. etpſtehie Auguſt Gutezeit.



Bei J. Schieferdecker in Zeitz
handlungen zu beziehen (in Halle bei C.
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iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buch-
A. Schwetſchke und Sohn):

Ueber
die gewöhnlichſten Mißgriffe

beim

Gebrauch des Waſſers als Heilmittel.
Nebſt einer Abhandlung

über die Aufſaugung und Ablagerung der Gifte und Medikamente
im lebenden animaliſchen Körper

und
einer Kritik der Kurmethode des Vincenz Prießnitz.

Von J. H. Rauſſe.
8. broch. 1 Thlr.

Sicherlich wird dieſes Buch bei Aerzten wie bei Laien (wenn auch in verſchiede
nem Jntereſſe) ein eben ſo begründetes Aufſehen erregen, als Hrn. Rauſſe's frühere
Schriften. Zu wünſchen wäre nur, die Vertreter der Medizinwiſſenſchaft möchten ſich
endlich entſchließen, die Lehren des Hrn. Verf. nicht mehr blos in der Krankenſtube
zu bekämpfen, ſondern ſich mit ihrer vermeintlichen Widerlegung auf das Feld der
Oeffentlichkeit herauswagen, wozu es der ſo vielfach Angefeindete an Aufforderungen
nicht hat fehlen laſſen.
Widerlegung.

Vornehmes Schweigen und verächtliches Achſelzucken ſind keine

Das für gut befundene

Engliſche Wagenfett
aus der Fabrik von Kyritz Syrren-
berg empfiehlt im Einzelnen und Ganzen
billigſt

Halle. Alter Markt.
J. F. Weber.

Geſottene Roßhaare in allen Sorten
verkauft billig J. F. Weber.

Friſche Salzbutter, nebſt den bekannten
Pflaumen ſind wieder angekommen bei

Wwe. Scheibner,
gr. Steinſtraße Nr. 130.

Jn der gr. Steinſtraße Nr. 130 iſt
vom 1. October d. J. Wohnung von 3
bis 4 Stuben nebſt Zubehör, auf Verlan-
gen Pferdeſtall, zu vermiethen.

Wwe. Scheibner.

Da ich dieſe Gegend verlaſſe, fordere
ich alle Diejenigen auf, welche noch eine
Forderung an mich zu haben glauben, ſich
bis ſpäteſtens den 20. Juni e. zu melden.

Wernsdorf bei Merſeburg.
von Auenmüller.

Beſtes kaltgeſchlagnes Mehnöl empfiehlt

billigſt Auguſt Gutezeit.

Bei C. A. Schwetſchke und
Sohn in Halle iſt zu haben:

Hulfs- Tabellen
zur Berechnung des runden

Holzes
nach ſeinem kubiſchen Jnhalte. Für Forſt-
bediente, Holzhändler, Zimmerleute c.

Von R. Boßmann. 8. Geh.
Preis 10 Sgr.

Heute friſchen Kalk Mauer und
Dachſteine bei Steg mann am Moritzthor.

Süß- und Sauerkirſch-
Verpachtung.

Künftigen Donnerstag den 10. Juni
Nachmittags 2 Uhr ſollen auf meinem
Kirſchberge die Kirſchen verpachtet werden.

Neutz, den 4. Juni 1847.
K. Bothe.

Zwei sehr gute Flöten mit allen Klap-
pen von Silbher, sollen zu dem festen
Preis von 25 und 15 Thlr. verkauft wer-
den Barfüsserstrasse Nr. 124, parterre.

2 Güter im Saalkreiſe, von circa 600
und 280 Morgen Weizenboden, ſind bil-
dig zu verkaufen, ſo wie Kapitale von
11,000, 4800, 2000, 1000, 500 Thlr.
auszuleihen durch den Actuar Dancker
in Hale, Schmeerſtraße Nr. 480.

Delikat ſchmeckende Tiſchbutter empfing
und empfiehlt

Hermann Pröpper,
Leipziger Straße Nr. 325.

2000, 1800, 1500, 1200, 1000
und 800 Thlr. ſollen auf ländliche
Grundſtücke ausgeliehen werden.

A. Kuckenburg, Nr. 285.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Freiimfelde.
Heute, wie alle folgende Dienstage

Militair-Concert.

Bad Wittekind.
Mittwoch den 9. Juni großes Mili-

tair- Concert von dem Muſikchor
des Füſilier-Bataillons. Lüttich.

Paradies.
Heute, Dienstag, Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

Vollkommen ähnliche Daguerreo-
typ-Portraits werden angefertigt im
Hauſe des Herrn Hofrath Keferſtein,
vis à vis dem alten Packhof.

2000, 1600, 1000, 600, 250, 200 u.
100 Thlr. ſind auszuleihen durch den Se-
cretair Kleiſt, gr. Klausſtraße Nr. 896.

Theater in Lauchſtädt.
Mittwoch den 9. Juni: Der Sohn auf

Reiſen, Luſtſpiel in 4 Acten von
Feld mann.

Die Direction.

Tivoli.
Dienstag: Der Mann im Feuer.

h

Familien Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Sonntag den 6. Juni, wurde meine
Frau von einem Mädchen glücklich ent
bunden. Dr. Niemeyer.

Verlobungs- Anzeige.
Die Verlobung unſerer Tochter Alwine

mit dem Herrn Dr. med. Haarmann zu
Gerbſtedt, geben wir uns die Ehre hier-
durch theilnehmenden Verwandten und Freun-
den anzuzeigen.

Wolfen, den 6. Juni 1847.
Der Poſtmeiſter Kluge und Frau.

Als Verlobte empfehlen ſich
Alwine Kluge,
Carl Haarmann.

Verlobungs- Anzeige.
Die Verlobung meiner älteſten Tochter

Carolina mit dem Herrn Paſtor Opitz
zu Gosmar, zeige ich, ſtatt beſonderer
Meldung allen Freunden und Verwandten
nur auf dieſem Wege hiermit ganz erge-
benſt an,

Hohenbucko, den 1. Juni 1847.
Der Poſt Verwalter

Thinius.
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